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h. Versammlg. einverstanden, den Gesetzesentwurf, betreffend die Bestreitung der 

Kosten der Herstellung u. Erhaltung der kathol. Krichen u. Pfründengebäude endgitig so 

anzunehmen, wie er aus den heutigen Beschlüssen hervorgegangen ist. 

(Angenommen) Ich erhebe wieder die Frage, ob die h. Versammlg. gesonnen ist, den 

Gesetzentwurf betreffend das Schulpatronat u. die Kostenbestreitung der Lokalitäten 

der Volksschulen in dritter Lesung entgiltig anzunehmen, wie er heute beschlossen 

worden ist. (Angenommen)

Wohlwend: Ich beantrage Schluß der Sitzung, nachdem es schon 1 Uhr ist u. der 

künftige Gegenstand eine längere Debatte hervorrufen wird.

Landeshauptmann: Sind die Hh. mit dem Antrag auf Schluß der Sitzung einverstanden? 

(Einverstanden) Somit erkläre ich sie als geschlossen u. setze die Künfitge auf morgen 9 

Uhr früh fest.

(Seite 489)----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

der 1 te Gegenstand der Verhandlung ist der Bericht des Comite über die Gesuche der 

Schullehrer; der 2te Gegenstand der Comite-Bericht über die Herstellung u. Erhaltung 

der nicht aerarial öffentl. Straßen u. Wege; der 3te die Wahl des Comite zur Berathung 

über die Grundzüge der Revision unseres Steuer-Catasters. Wenn noch Zeit erübrigen 

sollte, würde ich den Comite-Bericht über das Gesuch der Gmde. Altenstadt um 

Bewilligung eines Tauschvertrags mit Katharina Breuß vorbringen u. dann den Bericht 

des Comite über das Gesuch der Stadtgemeinde Feldkirch um Bewilligung eines 

Verzehrungssteuerzuschlags auf Fleisch u. geistige Getränke, da keine Bemerkung 

dagegen erhoben wird, so werde ich diese Gegenstände also auf die morgige 

Tagesordnung setzen. Schluß 1 Uhr.

23. Sitzung

Am 4. März 1863. Beginn 9 Uhr früh.

Gegenwärtige: H. Landeshauptmann Seb. v. Froschauer u. sämmtl. Mitglieder des 

vorarlberger Landtages, mit Ausnahme des H. Schneider u. Berti (beurlaubt) u. 

Neyer (krank) im Beisein des I. f. Kommissärs H. Franz Ritter v. Barth.

Landeshauptmann: Die Sitzung ist eröffnet. Es wird das Protokoll der 

letztvorhergehenden verlesen. (H. Schriftführer liest) Wird eine Einwendung gegen die 

Fassung des Protokolls erhoben? Es ist als richtig abgefaßt anerkannt. Wir kommen zur 
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heutigen Tagesordnung, dieses ist in erster Reihe der Bericht des Comite, welchem die 

Gesuche der Schullehrer aus allen Bezirken Vorarlbergs um Gehaltserhöhung 

zugemittelt worden sind. Ich bitte H. Schriftführer Wohlwend den Vortrag zu halten. 

Wohlwend: (liest) Hoher Landtag etc. (Siehe Beilage VIII)

Landeshauptmann: Es zerfällt dieser Antrag in mehrere Theile u. es könnte daher auch 

insoferne eine General-Debatte stattfinden; ich eröffne jedenfalls die Debatte darüber. 

Ganahl: Ich bin natürlich vollkommen einverstanden mit dem Ausschußberichte, daß 

die Lage der Schullehrer wirklich eine bedauernswerthe sei u. deßhalb eine 

Verbesserung in erster Linie sehr noth thue, aber dem ungeachtet kann ich dem 

Anträge des Ausschusses meine Zustimmung nicht geben u. zwar aus folgenden 

Gründen: Wie die Hh. wissen, haben wir bei Anlaß der Berathung des 

Gemeindegesetzes im §. 27 den Antrag angenommen, den ich gestern die Ehre hatte 

den Hh. vorzulesen u. der da sagt: „Der Landesausschuß habe dem Landtag

(Seite 490)--------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

in der nächsten Session einen Landesgesetz-Antrag vorzulegen, wodurch den Gemdn. 

u. beziehungsweise der Landesvertretung insbesondere das Recht der 

Selbstbestimmung in Betreff der Leitung u. Beaufsichtigung des Volksschulwesens 

gesichert werde" ferner haben wir gestern bei Anlaß der Berathung über das 

Schulpcitronat ebenfalls einen Antrag angenommen, welcher zur Unterstützung dieses 

ersten dient: ich glaube daher, es wäre ein Eingriff in die Rechte des 

Landesausschusses, wenn wir auf diesen Antrag des Comite’s eingingen. Ich sehe auch 

nicht ein, warum wir diesen Antrag zu einem Landesgesetz erheben sollen, nachdem 

schon ein Reichsgesetz besteht, welches gerade dasjenige ausspricht, was das Comite 

beantragt. Der Ausschuß sagte selbst, es bestehen darüber schon allgemeine Gesetze, 

nur seien dieselben nicht gehörig gehandhabt worden; nun könnte man höchstens auf 

die Handhabung dieser Gesetze hinweisen, allein wie man beantragen kann, der h. 

Landtag wolle aussprechen, es sei die Erhöhung der Gehalte nach der gesetzlichen 

Congrua zum Landesgesetz zu erheben, begreife ich wahrlich nicht. Ueber den 2ten 

Punkt: Der Landesausschuß wird beauftragt diesen Beschluß ungesäumt in Vollzug zu 

setzen u. dem Landtag in der nächsten Sitzung über den Erfolg Bericht zu erstatten, 

habe ich nur zu sagen, daß er zu entfallen hat, weil ich mit dem ersten Antrag nicht 

einverstanden bin. Was den 3ten Punkt anbetrifft, der sagt: „hinsichtlich der Lehrer an 

den Hauptschulen werden von Seite des Landtages die betreffenden Magistrate u. 

Behörden dringend aufgefordert, für eine solche Erhöhung der Dotation zu sorgen, 

wodurch ihnen eine unabhängige u. ihrer Stellung würdige Existenz gesichert ist." So ist 

dieß ein Wunch, den man ausdrücken kann u. ich bin damit auch einverstanden.
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Hochw. Bischof: Ich bin als Obmann des betreffenden Ausschusses verpflichtet, die 

Anträge desselben, insoweit dieselben durch Gründe bekämpft werden, nach dem 

Sinn des Ausschusses zu vertheidigen u. zu diesem Zweck ergreife ich das Wort. Ich 

glaube, daß die von H. Ganahl vorgebrachten Gründe, wodurch der erste 

Ausschußantag bekämpft wird, nicht zureichen, um diesen Antrag fallen zu lassen; denn 

es sind nur 2 Gründe; der erste bezieht sich auf die bereits von der h. Versammlung 

gefaßten Beschlüsse. Ich glaube jedoch, daß die h. Versammlng. aus der bloßen 

Anhörung dessen, was H. Ganahl über diese früheren Beschlüsse gesagt hat, sich 

überzeugt habe, daß dort von den Gehalten gar keine Rede sei, sondern nur davon, 

daß das Recht der Gmde. auf die Leitung u. Beaufsichtigung des Volksschulwesens 

durch ein Gesetz geregelt werde. Das bleibt ganz unberührt, wenn wir jetzt die Gehalte 

der Schullehrer verbessern. Sodann was den andern Grund betrifft, daß hierüber bereits 

ein Reichsgesetz bestehe, so ist dieses allerdings wahr. Es fragt sich nur, ob dieser Grund 

jene Tragweite habe, welche die Aeußerung des H. Ganahl ihm beigebracht hat. Es 

scheint aber, daß dieser Grund nicht jene

(Seite 491)------------------- -------------------------- ---------------------------------------------- —---------------

Tragweite habe; denn wenn auch ein Reichsgesetz besteht, kommt es wohl vor, daß 

dasselbe durch die Praxis u. Uebung eines Landes stillschweigend beseitiget wird. Nach 

dem nun dieses Gesetz bereits 80 Jahre alt ist u. doch nicht in das Leben eingeführt 

wurde, so ist das wohl ein Zeichen, daß man es bisher stillschweigend beseitiget hat, 

deßhalb glaubte der Ausschuß, nun ihm einen größeren Nachdruck zu geben, dieses in 

Form eines Landesgesetzes beantragen zu sollen u. zwar nicht bloß ganz im 

Allgemeinen, dann würde vielleicht der Grund des h. Ganahl stichhaltig sein, sondern 

der Ausschuß glaubte durch die 3 angegebenen Wege auch die Art der Ausführung mit 

aufnehmen zu sollen, um auf diese Weise, das was bisher nicht zu stände gebracht 

worden ist, als möglich u. ausführbar darzuthun. Hätte der Ausschuß blos geglaubt, es 

genüge zu sagen, die Schullehrer müssen 130 fl die nothwendigen Schulgehilfen 70 fl als 

Congrua haben, so hätte er das mit einer Zeile gesagt. Er hat aber wohl erkannt, daß 

hier bedeutende Schwierigkeiten der Ausführung entgegen stehen müssen; es wäre 

sonst nicht blos immer beim guten Willen geblieben, der doch gewiß vorhanden ist u. 

die Sache wäre in der Länge der Zeit schon zur Ausführung gekommen. Der Ausschuß 

wollte einem Bedürfnisse abhelfen, das entschieden vorhanden ist, daher er mit sich zu 

Rathe ging, wie man dieses ausführen könnte. Er ist auf 3 Wege verfallen, welche 

einander gegenseitig zu ergänzen geeignet sind, nämlich, daß an manchen Orten 

guter Wille vorhanden sei, der nur eines Impulses bedürfe u. ich besonders weiß aus 

ämtlichen Berichten, die in meine Hände gelangt sind, daß der gute Wille in manchen 
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Gemden. entschieden vorhanden ist u. das hat uns auf den ersten dieser angeführten 

Wege gebracht nämlich zu sagen „durch Sammlung freiwilliger Beiträge“. Es war aber 

hiebei nicht unsere Absicht, daß die Schullehrer von Beiträgen, die blos von Jahr zu Jahr 

kommen u. daher unsicher sind, abhängen. Beiträge von größeren Summen z. B. 100, 

200 fl die ein Kapital ausmachen u. einen namhaften Zins abwerfen, sollen 

zusammengelegt werden u. den Schullehrern u. Gehilfen zur Ergänzung der Congrua 

dienen. Der andere Weg ist der, daß, wo die Sammlung freiwilliger Beiträge nicht 

angeht oder nicht genug abwirft, die Gemden. eintreten sollen, da sie ja in erster Reihe 

von einer guten Schule den Nutzen haben. Das kann nun wieder auf verschiedene Art 

geschehen. Der Ausschuß dachte zuerst darauf, hiezu Geldumlagen in Vorschlag zu 

bringen; allein er fand bei längerer Berathurig, daß auch andere Wege, als bloß 

Gemdeumlagen, hiezu führen können, deßhalb hat er diesen allgemeinen Ausdruck 

gesetzt: „oder aus Geldmitteln“, wobei die Art dieser Ergänzung der Congrua den 

Gemden. überlassen bleibt. Jede Gemde. wird am besten finden, wie es bei ihr am 

leichtesten gehe, diese Beiträge, die zur Auffüllung der Congrua nöthig sind, 

aufzubringen u. deßhalb hat der Ausschuß diesen allgemeinen Ausdruck gewählt um 

den Gemden freie Hand zu lassen. Da es aber auch arme Gemden. gibt, denen es 

schwer fallen
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dürfte, den Schullehrern die Congrua zu ergänzen, so hat der Ausschuß in Anbetracht 

des Umstandes das der Landesschulfond auch bisher zur besseren Dotirung eigene 

Schullehrer Beiträge geleistet hat, u. daß es die Bestimmung dieses Fondes sei, solche 

Beiträge in nothwendigen Fällen zu leisten, die 3te Bestimmung in der allgemeinen 

Fassung aufgenommen: „Durch Beiträge aus dem Landesschulfond“. Er hat somit im 

Gesetze selbst die Wege andeuten wollen, wie das Reichsgesetz, das längst besteht, u. 

welches endlich auch in unserem Lande zur vollen Geltung gebracht werden soll, zur 

Ausführung gebracht werden könne, u. darin ist, obwohl da Dinge sind, die am Ende 

sich allerdings von selbst finden ließen, dennoch, wie es bei einem brauchbaren Gesetz 

der Fall sein soll, zum vorhinein der ßfache Weg vorgezeichnet, wie diese Aufbesserung 

der Gehalte der Schullehrer bis zur gestzl. Congrua stattfinden könne. Ich glaube, daß 

sie sich dadurch überzeugen dürften, daß der Ausschuß die Sache sehr sorgfältig 

überlegt hat u. daß er gewiß nur billige Anträge in Vorschlag bringt, indem er nur sagt, 

es solle die Congrua der Schullehrer u. der nothwendigen oder systemisirten Gehilfen 

auf den gesetzl. Betrag erhöht werden u. da er zugleich auch die Wege angibt, auf 

welchen die einzelnen Gemden. in der Lage sein werden, diese, was bisher nicht 

möglich schien, dennoch möglich zumachen. Was den 2ten Punkt des Antrages 



546

bezüglich der Ausführung betrifft, so bedarf dieser wohl keiner Begründung. Es muß 

Jemand sein, der die Sache betreibt u. in die Hände nimmt, damit sie ausgeführt wird. 

Der 3te Punkt hinsichtlich der Lehrer an den Hauptschulen hat den Ausschuß auch sehr 

ernstlich beschäftigt, aber da er keine gesetzl. Anhaltspunkte hatte, so mußte er sich 

auf das beschränken, was er hier gethan hat, nämlich die Anregung zu geben, daß die 

Schullehrer auch an den Hauptschulen in angemessener Weise dotirt werden u. er hat 

hierin das Vertrauen, daß die betreffenden Behörden u. Magistrate einsehen, wie die 

Verhältnisse der Zeit beschaffen sind, diesem Punkte ihre eindringliche Aufmerksamkeit 

zuwenden werden. Der Ausschuß glaubte indeß, nicht weiter als bis hieher gehen zu 

können. Mit Rücksicht auf die dargelegten Gründe, empfehle ich der h. Versammlg. 

alle 3 Anträge u. muß offen aussprechen: Ich sehe es als eine Ehrensache u. 

Ehrenschuld des Landes gegen die Schullehrer an, daß alle 3 Anträge u. namentlich der 

1 te Antrag, so wie er hier liegt ungeändert angenommen werde.

Landest. Kommissär: Ich habe hinsichtlich des 3ten Punktes auf etwas aufmerksam zu 

machen, es heißt: „hinsichtlich der Lehrer an den Hauptschulen werden von Seite des 

Landtages die betreffenden Magistrate u. Behörden dringend aufgefordert“ deßhalb 

erlaube ich mir auf die Bestimmungen der L. O. hinzuweisen u. möchte dem h. Landtag 

empfehlen diesen Punkt umzuändern, nach der L. O. keine Kundmachungen oder 

Erlässe von Seite des Landtages erfolgen dürfen.

(Seite 493)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hochw. Bischof: Diese Bemerkung wäre dann begründet, wenn der h. Landtag selbst 

mit den Behörden in Verkehr treten wollte. Aber ich glaube es ist nach den 

Bestimmungen der L. O. nicht zu bezweifeln, daß der Landesausschuß diese Sache in 

die Hand nehmen u. die nöthigen Schritte thun könne. Es ist auch keine Publikation 

beabsichtiget, aber der h. Landtag kann die Ueberzeugung aussprechen, u. zwar 

öffentlich aussprechen. Die allfälligen weitern Schritte aber wird der Landesausschuß 

machen u. dann glaube ich wird kein Bedenken von Seite der L. O. entgegen stehen. 

Landest. Kommissär: Ich habe nur deßhalb die Bemerkung gemacht, weil es heißt: von 

Seite des Landtages.

Riedl: In der soeben besprochenen Angelegenheit möchte ich zuerst meine eigene 

Ansicht entgegenstellen, auf welche Weise die verschiedenen Gesuche der Schullehrer, 

welche eingebracht worden sind, zu erledigen seien, sodann werde ich mich einlassen, 

in die nähere Würdigung der von Sr. bischöfl. Gnaden zu den 3 einzelnen Punkten, 

welche in die Debatte gezogen worden sind, gemachten Bemerkungen. Die Gesuche 

der Schullehrer betreffen 3 Fälle, nämlich, es handelt sich in erster Linie um die 

Ergänzung der Congrua dort, wo dieselbe unter dem gesetzl. Ausmaße steht. In 2ter 
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Linie um Erhöhung der gesetzl. Congrua, welche, wie ich hier offen aussprechen muß, 

mif den gegenwärtigen Verhältnissen in gar keinem Ebenmaß steht u. 3tens um die 

verschiedenen Vorschläge der Schullehrer als Fachmänner zur Hebung der 

Volksschulen. Was den ersten Punkt anbelangt, so glaube ich, daß jene Lehrer, welche 

sich in dem Falle befinden, daß sie die gesetzl. Congrua nicht beziehen, sich nicht 

mittelst General-Eingaben oder General-Petitionen an den Landtag zu wenden haben; 

sondern daß sie im Hinblick auf die diesfalls bestehenden Vorschriften einzeln von Fall zu 

Fall mit ihren Gesuchen, belegt mit jener gesetzl. Nachweisung, wie sie insbesondere 

der Erlaß des h. Kultur- u. Unterrichts-Ministeriums vom 26. Jänr. 1855 vorschreibt, sich, 

wenn die gütlichen Schritte bei der Gemdevorstehung fruchtlos bleiben, an die 

landesfürstl. Behörde zu wenden haben, welche nach den damaligen Gesetzen im 

gesetzl. Instanzenzug zu entscheiden hat. Was den 2ten Punkt abelangt, nämlich die 

Erhöhung der Congrua im allgemeinen, so wird dieser Gegenstand wohl ein eigenes 

Kapitel im künftig zu erlassenden organischen Schulgesetz bilden u. ich glaube, daß wir 

hier den Beschlüssen des h. Reichstages u. den seinerzeitigen Beschlüssen des 

Landtages vorgreifen würden, weil wir heute schon hierüber etwas Näheres bestimmen 

wollten. Was die Vorschläge der Schullehrer als Fachmänner anbelangt, glaube ich, 

daß diese bei der künftigen Berathung des organischen Schulgesetzes gehörig zu 

würdigen seien; in eine bloß stückweise Verbesserung des Volksschulwesens 

einzugehen, halte ich durchaus nicht für geeignet; ich habe in dieser Beziehung 

folgenden Antrag formulirt:

(Seite 494) ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

„Der h. Landtag wolle die Gehalterhöhungsgesuche der Schullehrer dahin bescheiden, 

daß 1.) iim Falle es sich um die Ergänzung der mangelnden gesetzl. Congrua handelt, 

jeder Bittsteller einzeln sein Gesuch, belegt mit den erforderlichen Nachweisungen, 

insbesondere mit der durch Verordnung des h. Kultur- u. Unterrichts-Ministeriums v. 26. 

Jänner 1855 Z. 19044 Statthalterei Dekret v. 27. Febr. 1855 No. 8 vorgezeichneten Fassion 

in dem gesetzl. vorgeschriebenen Instanzenzuge zur Erledigung bringe. 2.) im Falle es 

sich aber um die Erhöhung der gesetzl. Congrua handelt, die allgemeine Entscheidung 

dieser Frage einem zu erlassenden neuen organischen Schulgesetze vorbehalten 

bleiben müsse; 3.) daß, was die in mehreren Gesuchen enthaltenen Vorschläge zur 

Hebung der Volksschule anbelangt, dieselben die Berathung, der hierüber zu 

gewärtigenden Reg. Vorlage gebührend gewürdiget werden würden. - Um nun zum 

2ten Theile meines Vortrages zu kommen, nämlich zur Würdigung der von Sr. bischöfl. 

Gnaden zur Begründung der Comite-Anträge gemachten Bemerkungen habe ich 

hierüber folgendes zu erinnern. Das Comite begehrt ein Landesgesetz über 
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nachstehende Punkte: Erstens auszusprechen, daß die gesetzl. Congrau für die Lehrer 

136 fl 50 xr östrr. W. u. für die Gehilfen 73 fl 50 xr oestr. W. betrage. Zweitens 

auszusprechen, daß die Gemde. durch freiwillige Sammlungen, Beiträge erziele u. die 

diesfälligen Beiträge kapitalisire, ferner Drittens, daß die Gmden, insofern diese 

Sammlungen nicht hienreichen durch Umlagen das Fehlende nach ihrem eigenen 

Gutdünken zu bedecken haben, endlich daß auch Beiträge aus dem 

Landesschulfonde zu leisten seien, diese Punkte sollen zum Landesgesefze erhoben 

werden. Was den ersten Punkt anbelangt, so hat schon der H. Vorredner Ganahl darauf 

hingewiesen, daß wir diesfalls ein Reichsgesetz haben, nämlich durch die Allerh. 

Entschließung v. J. 1785, wornach die Schullehrer auf dem Lande nicht weniger als 130 fl 

C. M„ die Gehilfen 70 fl C. M. als Congrau empfangen sollen, aber dieses Gesetz geht 

noch weiter zu Gunsten der Schullehrer, als das Comite in seinem Anträge beantragt, 

nämlich, daß nach Thunlichkeit die Gehalte der erstem noch um 20 fl u. die der letzern 

um 10 fl erhöht werden sollen; diese Beiträge hat das Comite in seinem diesfälligen 

Anträge ausgelassen. Ich glaube, daß dort, wo ein allg. Reichsgesetz besteht, es auch 

für das Kronland Vorarlberg noch gegenwärtig in voller Rechtskraft bestehe u. daß 

deswegen, weil die Bestimmungen dieses Reichsgesetzes in der Praxis nicht beobachtet 

worden sind, wenigstens häufig nicht beobachtet worden sind, daß deßhalb noch 

nicht Anlaß vorhanden ist, hierüber ein Landesgesetz zu verlangen. Es kann aus der 

Nichtbeobachtung des Gesetzes keine andere Nothwendigkeit gefolgt werden, als daß 

die betreffenden Organe aufgefordert werden, sich strenge an den Buchstaben des 

Gesetzes zu halten, u. wenn in allen Fällen, in welchen zu Kraft bestehende Gesetze in 

der Praxis nicht genau beobachtet werden würden, deßhalb neue Gesetze, die nur 

dasselbe besagen,
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was die schon bestehenden sagen, so wäre dieses bloß eine ganz unnütze u. 

überflüssige Vermehrung der Gesetze. Es handelt sich also hier, wenn nach der Ansicht 

Sr. bischöfl. Gnaden das Gesetz nicht immer beobachtet worden ist, einfach darum an 

die betreffenden Organe die Aufforderung ergehen zu lassen, daß sie sich genau an 

den Buchstaben des Gesetzes zu halten haben. Es ist betont worden, daß seit Erlassung 

des Gesetzes nun so lange Reihe von Jahren verflossen sei, daß es aus der Uebung u. in 

Vergessenheit kam, nämlich seit 1785; allein es ist zu bemerken, daß dieses Gesetz 

republizirt wurde mit dem Studien-Hofdekret v. 12. Dezember 1838 No. 5315 u. seit dieser 

Republication, d. i. seit dem Jahre 1838 ist keine solche Reihe von Jahren verstrichen, 

daß hieraus nothwendiger Weise hervorginge, diesfalls zur Erlassung eines neuen 

Gesetzes zu schreiten, daher glaube ich, daß der h. Landtag, wenn er schon etwas thun 
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will, statt vor Sr. Majestät mit einem neuen Gesetze hinzutreten, welches nur den 

Wortlaut des alten enthält u. überflüssig ist, bei der h. Regierung dahin wirken solle, die 

betreffenden Organe an die strenge Handhabung dieses Gesetzes zu verweisen. Was 

die andern Punkte betrifft, auf welche Weise die Congrua zu ergänzen sei, glaube ich, 

daß es nicht angezeigt sei, den Modus zu dieser Ergänzung zu einem Landesgesetz zu 

erheben. Dieser Modus besteht theils aus den Beiträgen aus dem Landesschulfond. Nun 

sind die Bedingungen der Verabreichung von Beiträgen aus dem Landesschulfond 

durch eigene Gesetze ganz genau präzisirt; es ist in den letzten Jahren nämlich im 

Jahre 1855 durch das h. Kultur- u. Unterrichts-Ministerium genau vorgezeichnet worden, 

auf welche Weise es den Gmden. resp. den Schullehrern gestattet sei, aus dem 

Landesschulfond beiträge zu erwirken; diesfalls in ein Landesgesetz diesen Gegenstand 

aufzunehmen halte iich für überflüssig u. sogar für ungeeignet, denn es ist dieses nicht 

bloß Gegenstand eines einzelnen Landes, sondern Gegenstand des ganzen Reiches, 

indem überall die Schulen aus den betreffenden Fonden, wenn die Mittel der Gmde. 

nicht hinreichen, betheilt werden. Was den weitern Antrag anbelangt, in ein 

Landesgesetz aufzunehmen die Art u. Weise, wie die Gemden. diese Congrua 

ergänzen sollten, so muß im Hinblick auf das gegenwärtig noch bestehende 

Gemdegesetz v. 17. März 1849 ausdrücklich betont werden, daß der Landtag seine 

Grenzen überschreiten würde, wollte er in diesem Falle neue Vorschrift geben. Denn die 

§. §. 71 u. 78 des Gmde. Ges. bestimmen ausdrücklich, daß der Gemdeausschuß für die 

Bedeckung der Ausgaben Sorge zu tragen hat u. es sind im Gemdegesetz jene Fälle 

festgesetzt in welchen u. nur in diesen der Landtag oder Landesausschuß hiebei Influenz 

zu nehmen hat; es sind dieses die Fälle der §. §. 74, 79 u. 80 u. nur in diesen Fällen hat 

der Landtag oder Landesausschuß in diese innern Gemdeangelegenheiten 

einzugreifen. Ich spreche hier vom Standpunkte des Gemdegesetzes v.

(Seite 496)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1849, an welchem so lange festgehalten werden muß, bis uns nicht durch die neue 

Gemdeordnung ein anderer Standpunkt gegeben wird. Ich glaube daher hinreichend 

dargethan zu haben; daß kein Grund vorhanden ist zur Erlassung eines Landesgesetzes 

über Gegenstände, welche bereits durch bestehende Gesetze normirt sind, u. daß es 

überflüssig wäre etwas Weiteres darüber zu sagen. Was den 3ten Punkt anbelangt, 

nämlich hinsichtlich der Aufforderung der Magistrate u. Behörden, muß ich den h. 

Landtag nur darauf aufmerksam machen, daß die Stellung des Landesausschusses u. 

Landtages den Behörden gegenüber keine solche ist, daß Aufforderungen an sie 

erlassen werden können.
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Hochw. Bischof: Die soeben gehörte Rede des H. Abg. Riedl hat zuerst einen 

allgemeinen Theil u. dann hat dieselbe mehrere der von mir angeführten Gründe für die 

Feststellung der Congrua der Lehrer u. Gehilfen durch ein Landesgesetz zu bekämpfen 

gesucht. Was nun den allgemeinen Theil betrifft, so wird in demselben gesagt, daß die 

Schullehrer-Petitionen 3 Punkte umfasse; die Herstellung der bisher gesetzl. Kongrua, 

dann eine Erhöhung derselben, u. endlich die verschiedenen Vorschläge, welche zur 

Hebung des Schulwesens gemacht worden sind. Was die Herstellung der gesetzl. 

Kongrua betrifft, so spare ich mir diesen Punkt auf die einzelnen Bemerkungen. Was die 

Erhöhung der Kongrua über den bisher gesetzl. Standpunkt betrifft, so muß ich 

bemerken, daß der Ausschuß sich nicht veranlaßt fand in dieser Beziehung irgend einen 

Antrag zu stellen. Denn wenn er auch das Wort „wenigstens“ hier aufgenommen hat, so 

hat er damit nichts anderes sagen wollen, als er erkenne an, daß dies sehr wenig sei; er 

sagt aber in der Motivierung ausdrücklich, er begnüge sich damit, wenigstens dieses 

herstellen zu wollen, wenn die Gmde. mehr thun will nach Thunlichkeit dem Lehrer 20, u. 

dem Gehilfen 10 fl mehr geben will, so findet der Ausschuß das außerordentlich 

dankenswerth, aber er glaubte hierin keinen bestimmten Antrag machen zu sollen u. 

nur seinem Gefühle Ausdruck zugeben, daß die Congrau sehr gering bemessen sei; er 

glaubt ferner, man könnte in diesen Dingen nicht sprungweise vorgehen, u. von den 

theilweise sehr geringen Gehalten, wie sie von den Montafoner Schullehrern bis ins 

einzelne Detail aufgeführt sind, gleich auf einmal über die Congrua hinauszugehen. 

Wenn sodann der Ausschuß sich nicht begnügte mit dem bestehenden Reichsgesetz u. 

ferner glaubte, es sei nicht hinreichend blos auf das Gesetz hinzuweisen, so glaube ich, 

hat der Ausschuß in dem Falle ganz Recht. Auf die Gesetze sind die Schullehrer schon 

seit 80 Jahren hingewiesen worden; von dieser Hinweisung auf das Gesetz können sie 

aber nicht leben; sie sollen aber zu leben haben.

(Seite 497)------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

Die Republikation jenes Gesetzes erfolgte öfter; sie erfolgte im Jahre 1805, im Jahre 1838 

u. erfolgte wieder im J. 1847 u. alle diese Republikationen haben nicht geholfen. Ferner 

ist es allerdings wahr, daß man dieselben an die gesetzl. Organe verweisen könnte. Die 

gesetzl. Organe haben gethan, was sie thun konnten. Es sind wenige Monate 

verflossen, seitdem die Statthalterei u. das Generalvikariat insbesondere für sich, eine 

Aufforderung an die ihnen unterstehenden Organe erließen, sie möchten dahin wirken, 

daß die Congrua aufgefüllt werde, aber es regte sich nichts. Der Ausschuß glaubte 

daher, es sei dem Schullehrer nur dadurch zuhelfen, wenn ein Landesgesetz mit den 

Wegen der Ausführung die Sache kräftig betreibe, so nur könne wirklich geholfen 

werden, während mit allen bisherigen Hofdekreten nicht geholfen worden ist. Aus 
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diesem Grunde hat der Landesausschuß zum kräftigsten Mittel, das er finden zu können 

glaubte, gegriffen u. hat zugleich durch Angabe der einzelnen Wege die Möglichkeit 

der Ausführung zeigen wollen u. deßwegen hat er gerade diese hier vorliegende 

Formulirung Ihnen vorgeschlagen. Es ist allerdings wahr: Der Landesschulfond ist ohnehin 

verpflichtet, beizutragen. Aber das ist eine Sache, die heute in diesem Betrage u. an 

diese Lehrer, morgen an andere geschieht. Durch die systematisirten Beiträge allein 

kann sicher geholfen werden. Es ist ferner, was die Gmdemittel betrifft, von Seite des 

Ausschusses keine Ueberschreitung des Befugnisses u. des Gesetzes von 1849 

geschehen. Denn der Ausschuß hat hier absichtlich gesagt: „Gmedmittel" nicht: 

„Gmdeumlagen“ wie der H. Abg. Riedl wiederholt gesagt hat. Wenn ganz allgemein 

gesagt wird, es seien aus Gmdemitteln die Gehalte der Schullehrer zu ergänzen, so ist 

gegen kein früheres Gesetz verstoßen, sondern es bewegt sich dieser Ausdruck 

innerhalb der Grenzen der früheren Gesetze u. es wird Sache des Ausschusses sein, auf 

welche Art, ob durch Umlagen im gesetzlichen Wege oder durch Schulgelder u. sofort 

diese Gemdemittel aufzubringen sind, die nach der Lage jeder Gemde. noch nöthig 

sind, um diese allerdings sehr geringen Congrua u. sistemisirten Gehilfen, aber doch 

wenigstens diese Congrua herzustellen. Das ist es, was ich auf die Aeußerung des h. 

Abg. Riedl zu bemerken für nöthig fand.

Riedl: Sr. bischöfl. Gnaden haben in der Gegenbemerkung meine Behauptung, daß 

bereits durch das bestehende Reichsgesetz alles dasjenige normirt worden ist u. 

unzweifelhaft ausgesprochen ist, was durch dieses vom Comite beantragten 

Landesgesetze ausgesprochen werden soll, nicht im Mindesten widerlegt. Sr. bischöfl. 

Gnaden haben nur betont, daß alle diese Hofdekrete u. Verordnungen fruchtlos 

geblieben sind u. daß die Gmden. Vorarlbergs sich nicht darnach benommen haben, 

sondern, daß bis zur Stunde den Schullehrern nicht die gebührenden

(Seite 498)------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Gehalte ausbezahlt worden sind. Ich muß seher bedauern, diesen Ausspruch in seiner 

Allgemeinheit zu hören u. glaube, daß die Fülle, wo die Schullehrer unter der gesetzl. 

Congrua stehen, da nach den gesetzl. Bestimmungen nicht nur die Lehrergehalte, 

sondern auch alle Nebenbezüge darunter begriffen sind, nicht so häufig vorkommen, 

wie man aus dem Antrag des Comite u. den Aeußerungen Sr. bischöfl. Gnaden 

schließen möchte. Daß solche Fälle hin u. wieder vorkommen, gebe ich zu, aber in 

diesen einzelnen Fällen hat jener, welcher im wohlverdienten Gehalte verkümmert ist, 

das Recht, sich mit seinem Gesuche, belegt mit der vorgeschriebenen Fassion, wie sie 

das h. Kultusministerium vorzeichnet, an die landest. Behörde I. Instanz zu wenden u. ich 

hege ein so großes Vertrauen in den Gerechtigkeitssinn u. die Pflichterfüllung der I. f.
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Behörden I. Instanz, daß sie genau von Fall zu Fall werden untersuchen u. constaren, ob 

das Einkommen des Lehrers wirklich unter der Congrua steht oder nicht u. wenn das 

Einkommen unter der Congrua ist, werden sie darüber ein Erkenntnis schöpfen, ob u. bis 

zu welchen Beträgen die Congrua zu ergänzen sei. Gegen dieses Erkenntniß steht den 

Gmden. oder Lehrern, wenn sie sich beschwert erachten, der Recurs an die 

Oberbehörde offen, dieses ist der gesetzl. vorgeschriebene Weg u. dieser ist nicht blos in 

diesen, sondern auch in allen andern Fällen vorgezeichnet u. ich sehe nicht ein, warum 

wir gerade hier den gesetzl. vorgeschriebenen Weg verlassen sollen. Sr. bischöfl. 

Gnaden haben betont, daß die Schullehrer schon so oft auf dieses Gesetz hingewiesen 

worden seien u. von dem Gesetz nicht zu leben haben, aber doch leben müssen. Auch 

ich verweise sie nicht auf die politische Schulverfassung auf die gesetzl. Bestimmungen 

u. Hofdekrete, sondern weise ausdrücklich darauf hin, daß jene, welche die gesetzl. 

Congrua nicht beziehen, Gesuche, belegt mit den vorgeschriebenen Fassionen, bei der 

landest. Behörde überreichen sollen, welche aufgestellt ist, darüber zu wachen, daß die 

Gmden. sich nach dem Gesetze benehmen u. Jedermann das geben, was ihm 

gebührt, das ist die Stellung der landest. Behörde u. sie wird gegenüber jedem 

Staatsbürger, so auch den Schullehrern gegenüber eingehalten u. erfüllt werden. Ich 

habe schon bei dem ersten Vortrage bemerkt, daß in das Landesgesetz nach dem 

Anträge des Comite die diesfälligen Bestimmugen der allerh. entschließung vom J. 1785 

betreffend die Congrua der Schullehrer nicht vollkommen aufgenommen worden sind, 

daß der besonders den gegenwärtigen Zeitverhältnissen sehr anpassende Nachsatz 

derselben ausgelassen worden ist, also schon in dieser Beziehung eine unvollständige 

Republication dieses Reichsgesetzes erfolgen würde, welches unzuläßig ist. Es ist auch 

bezüglich der Beiträge aus dem Landesschulfonde von Sr. bischöfl. Gnaden 

gesprochen worden, daß hierüber wohl Gesetze aber kein bestimmtes System bestehe 

u. deßhalb der betreffende Passus das Comite in das Landesgesetz aufgenommen 

(Seife 499)-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- -------

werden müsse; allein ich vermisse in diesem Antrag gerade dasjenige, was Sr. bischöfl. 

Gnaden dem hierüber schon bestehenden Reichsgesetze zum Vorwurfe machen, 

gerade das vermisse ich in diesem Landesgesetz-Antrag, denn auch hierin ist nicht von 

sistimisirten Beiträgen, der Größe derselben u. den Bedingungen unter welchen sie 

gewährt werden sollen, die Rede, sondern es kommt blos eine allgemeine Andeutung, 

daß der Landesschulfond einzutragen habe, vor; ich glaube somit auch diesen Grund 

Sr. bischöfl. Gnaden gehörig widerlegt zu haben. Ich möchte nur noch betonen, daß 

bei Aufbesserung der Lehrergehalte auf die Lokal Verhältnisse Rücksicht genommen 

werden muß; Wir haben in Landgemeinden, besonders in den Berggemeinden der 
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höher gelegenen Gemden. eine Art Nachbarschaftsschulen, das sind solche, in die nur 

wenige Häuser u. wenige Kinder einbezogen sind, Schulen, in denen der Lehrer nur 

wenige Monate sich mit dem Unterricht dieser ganz wenigen Schüler beschäftiget, 

während er in der übrigen Zeit des Jahres, besonders in der Sommerszeit, anderen 

Geschäften nachgeht, hin u. wieder sogar in das Ausland auf Arbeit sich begibt, kurz 

eigentlich seinen Unterhalt auf andere Weise sich erwirbt. Es ist bei Bemessung der 

Gehalte auf diese sehr häufigen Fälle Rücksicht zu nehmen, ich habe deßhalb nicht 

umsonst betont, daß über die Congrua-Ansprüche der Lehrer von Fall zu Fall 

entschieden werden müsse, u. daß sie zu solchem Ende ihre Gesuche der politischen 

Behörde vorzulegen haben. Etwas hierüber ohne Rücksicht auf diese Fälle durch ein 

Landesgesetz auszusprechen, liegt durchaus nicht im Interesse der Gemdn.

Hochw. Bischof: Es ist auf diese eben gehörten Bemerkungen mehreres zu erwidern 

nöthig. Auf das gleich Anfangs Vorgebrachte, daß ich nämlich gesagt habe, es käme 

sehr häufig vor, daß die gesetzl. Vorschrift bezügl. der Congrua der Schullehrer in 

Vorarlberg nicht beobachtet werde, muß ich bemerken, daß ich das nicht 

ausgesprochen, sondern nur gesagt habe, daß die Congrua nicht überall hergestellt 

sei; wo sie nicht ist, muß sie also hergestellt werden. Da jedoch der H. Abg. Riedl diesen 

Punkt bezweifelt, erlaube ich mir aus einem Bezirke, der den Fassionsmäßigen Gehalt 

eingestellt hat dasjenige vorzulesen, wodurch die h. Versammlng. sich überzeugen wird, 

in welchem Maaße es noch im Lande fehlt. Es ist das die Petition der Schullehrer von 

Montafon: 1.) Schruns: Der vereinte Lehrer- u. Organistendienst mit Zurechnung der 

Sommerschule beträgt 123 fl 53 xr, die 4 Gehilfen beziehen einen Gehalt von 22 - 39 fl 

2.) Silberthal: Der vereinte Lehrer- u. Organistendienst beträgt an Einkommen 63 fl 87 xr 

Die 3 Gehilfen beziehen an Gehalt 17-21 fl 3.) Bartholomäberg: Der vereinte Lehrer- u. 

Orgnaistendienst hat Einkommen 104 fl. 50 xr, die 5 Schulgehilfen beziehen einen Gehalt 

von 23-31 fl 50 xr 4.) St. Anton: Der vereinte Lehrer-, Organisten- u. Meßnerdienst hat ein 

Einkommen von 131 fl 5.) Lorüns: Der Gehilfe bezieht einen Gehalt von 31 fl 50 xr 6.) 

Stallehr: Der Gehilfe bezieht einen Gehalt

(Seite 500)----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

von fl 40, 83 xr 7.) Vandans: Der vereinte Lehrer- u. Organistendiensf hat 65 fl 22 xr, der 

Gehilfe bezieht 33 fl 8.) Tschagguns: Der Lehrer- u. Organistendienst hat Einkommen 158 

fl; die 5 Gehilfen beziehen je 24 fl 50. 9.) St. Gallenkirchen u. Gortiphol: Der Lehrer-Gehalt 

beträgt 55 fl 39 xr, Der Organistengehalt 60 fl, die 3 Gehilfen beziehen 26 fl 10.) 

Gaschurn u. Parthenen: Der vereinte Lehrer- u. Organistendienst hat ein Einkommen von 

96 fl 25; die 2 Gehilfen beziehen 22 bis 33 fl 25.



554

Das ist somit die gesammte Darstellung der Gehalte der Schullehrer in Montafon. Die 

übrigen Lehrer haben nicht im Einzelnen die Congrua vorgelegt. Ich glaube aber das 

Vorgelesene werde sie überzeugen, daß es wenigstens in einigen Theilen des Landes 

noch bedeutend fehlt, indem unter allen diesen nur Einer über die gesetzl. Congrua 

kommt. Ich muß sodann, nur noch die andern Punkte kurz zu berühren, auf das schon 

vorher Angeführte hinweise, wie nämlich unser Antrag absichtlich gesagt hat: „Die 

wirklichen u. nothwendigen Gehilfen“ im Gegensätze zu den freiwilligen Gehilfen, 

welch je nach dem zufälligen Bedürfniß bloß auf einige Zeit angestellt sind, die etwa, 

wie es hie u. da vorkommt, ein alter Lehrer in einem kleineren Weiler annimmt u. sich mit 

ihm abfindet, was allerdings ein sehr gutes Zeugniß für den Geist unserer Bevölkerung ist, 

da es zeigt, wie sehr man den Unterricht zu schätzen weiß, was wir aber im Gesetze 

nicht aufnehmen konnten u. wollten. Was den andern Punkt betrifft, den der Abg. Riedl 

wiederholt betont hat, daß wir bei den Lehrern nicht auch die allfällige Besserstellung 

mit 20, bei Gehilfen mit 10 fl in das Landesgesetz aufgenommen, so muß ich erklären u. 

ich glaube hier im Namen des ganzen Ausschusses sprechen zu dürfen, wenn der H. 

Abg. Riedl diesen Zusatz- u. Verbesserungsantrag stellen will, werde ich mit größter 

Freude beistimmen. Ich glaube, die andern Mitglieder des Ausschusses, werden sich 

auch nicht widersetzen. Der Ausschuß glaubte, nur auf das Mögliche u. Erreichbare 

Rücksicht nehmen zu sollen u. daher, wenn wir auch sehr gewünscht hätten, weiter zu 

gehen, so glaubten wir doch, unsere Wünsche mäßigen u. unseren Antrag so stellen zu 

sollen, daß er ausführbar sei. Wollen wir zu viel, so wird gar nichts erreicht werden. Da wir 

aber die großen Schwierigkeiten dieses Gegenstandes in der Ausführung gar wohl 

erkannten, so haben wir auch die 3 Wege angedeutet, auf welchem das Gewünschte 

erreicht werden kann; u. ich kann mich trotz der Gründe des H. Riedl nicht überzeugen, 

daß die 3 Wege im allgemeinen nicht richtig angegeben seien. Ich muß aber beifügen, 

daß ich nicht glaube es wäre jetzt schon gut gewesen, auch alle einzelnen 

Ausführungsbestimmungen gleich mitaufzunehmen, sondern es scheint mir genügend u. 

den Bedürfnissen angemessen im Allgemeinen den Weg der Ausführung zu bezeichnen, 

das Einzelne aber dem Landesausschusse oder für spätere Berathungen u. Beschlüsse 

des Landtages vorzubehalten.

(Seite 501}------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

endlich füge ich noch das Eine bei, weil wiederholt auf das Reichsgesetz verwiesen

wurde. Das Reichsgesetz hat bisher nicht durchgreifend geholfen u. weil es die Absicht

des Ausschusses war, den Schullehrern wirklich zu helfen; insoferne es jetzt im Augenblick

möglich ist, hat der Ausschuß ein Landesgesetz beantragen zu sollen geglaubt. Der

Ausweg, welcher vom H. Abg. Riedl angedeutet wurde, daß die Lehrer in jedem Falle,
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ebenso auch die Gehilfen, wo sie nicht die Congrua haben, sich an die Gmden. oder 

an die Landesbehörden wenden können, um diese Congrua durchzusetzen, scheint mir 

denn doch seine Bedenken zu haben, denn das müßten doch die Schullehrer u. 

Gehilfen schon seit vielen Jahren wissen. Wenn ich ein Recht habe u. blos zur Behörde 

zu gehen brauche um das Recht durchzusetzen, so ist das ein sehr einfacher u. 

natürlicher Weg, aber es muß die Sache, um mich etwas vulgär auszudrücken, dann 

doch einen Haken haben, warum dieser kurze u. einfache Weg, ihr Recht geltend zu 

machen, bisher von ihnen nicht eingeschlagen wurde. Wenn sie an die Gemde. 

kommen, oder gar, wenn sie die Gemde. bei der Behörde, ich will nicht sagen, 

verklagen, aber doch gegen die Gemde. klagen, glaube ich, wird der Schullehrer bald 

eine Stellung haben, die ihm kaum mehr erträglich sein wird u. dieser Gesichtspunkt ist 

es, der, wie ich sicher weiß, die Lehrer vielfach abgehalten hat, auf diesem Wege etwas 

zu verlangen. Will daher der h. Landtag den Lehrern, wirklich helfen, so muß er die 

Sache in die Hand nehmen u. er wird sie in die Hand nehmen, wenn er auf diesem 

Wege ein Landesgesetz schafft u. so von oben herab die Gmden. verhalten werden, 

diese Aufbesserung vorzunehmen. Weil aber jedes Anhalten eine unangenehme Sache 

ist, darum haben wir die Sache so mäßig gesetzt u. blos allein auf die Congrua 

beschränkt. Ja wir sind nicht einmal so weit über die Congrua hinausgegangen, als es 

allenfalls noch möglich u. gesetzlich zuläßig gewesen wäre, weil wir glaubten, es sei 

genügend, wenn man vorder Hand diesen Schritt thun, u. nicht weiter gehe. Die 

Aufbesserung von 20 fl für die Lehrer u. 10 fl für die Gehilfen oder eine noch weitere 

Aufbesserung wollten wir der Zukunft vorbehalten, weil die Dinge, die nur Schritt für 

Schritt gehen, besser gedeihen, als jene, welche zu rasch gehen. Dies der Grund, 

warum der Ausschuß diese Anträge stellte u. trotz der bisher vorgebrachten Gründe 

entschieden seinen Antrag in allen Punkten aufrecht erhalten zu sollen glaubte.

Riedl: Sr. bischöfl. Gnaden haben uns soeben ein sehr bedauerliches Bild von den 

Zuständen der Schullehrer in Montafon geliefert, indem sie die Fassionen vor Augen 

stellte, welche die ganz geringen Beträge u. nicht entsprechenden Gehalte der Lehrer 

dorfselbst darlegt; allein Sr. bischöfl. Gnaden haben uns keinen einzigen Fall dargethan, 

daß die Schullehrer von Montafon sich gekränkt fühlend, mit

(Seife 502)--------------------- ----------------------------------------------------------------- ------------------------- -

einem Gesuche um Congrua-Ergänzung an das Bezirksamt, d. h. dorthin sich gewendet 

hätten, wo das Gesetz sie hinweist. Was überhaupt die Fassionen anbelangt, so weiß 

jeder, daß sie eine Sache sehr elastischer Natur sind, daß dieselben einer tiefen u. 

gründlichen Prüfung bedürfen, weil deren Verläßlichkeit im Allgemeinen durchaus nicht 

angenommen werden kann. Jeder, der sich mit derlei Gegenständen öfter zu befassen 
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hatte, wie ich in meinem Berufe, weiß dieses aus eigener Erfahrung. Niemand ist aber 

mehr in der Lage zu würdigen die Richtigkeit der Fassionen als die Gmden. oder in 

entscheidender Linie die erste politische Instanz, welche die Verhältnisse ganz genau 

kennt, während die Lokalverhältnisse in weitern Kreisen nicht gekannt werden, daher ist 

der Weg, welchen ich vorgezeichnet habe, daß nämlich der Lehrer sein Gesuch, belegt 

mit der vorschriftmäßig ausgefertigten Fassion, bezüglich welcher noch in den letzten 

Jahren, nämlich anno 1855 vom h. Kultus- u. Unterrichts-Ministerium eine eigene 

Vorschrift gegeben ist, welche nach Kräften vorzubeugen sucht, der Entstellung der 

wirklichen Verhältnisse, wie sie hin u. wieder in den Fassionen vorkommen bei der 

gesetzl. vorgezeichneten Behörde überreiche u. dort um das Erkenntniß bitte, welche 

Beiträge die Gemde. zu leisten habe. Das Comite will in einem der wichtigsten Theile 

des künftigen organischen Schulgesetzes, welcher ganz unzertrennlich damit 

verbunden ist, schon gegenwärtig ein besonderes Landesgesetz prodociren. Die 

Regelung der Gehalte der Lehrer muß Hand in Hand gehen mit dem Einfluß, welcher 

den Gmden. überhaupt auf die Schulen gewährt wird, sodann mit der Ausbildung u. 

Leistung der Schullehrer, die Regelung dieses ganzen Verhältnisses bleibt dem künftigen 

Reichsgesetze vorbehalten, u. innerhalb der Grundzüge desselben dem vom Landtag 

auszuarbeitenden Landesgesetz; ich halte es für einen Vorgriff in dieses künftige Reichs- 

u. Landesgesetz, wenn wir heute, als am Vorabende desselben eines der wichtigsten 

Kapitel herausreißen u. zu selbständigen Bestimmungen schreiten; vielleicht wird der 

Landtag, wenn er zu Ausarbeitung eines organischen Landesschulgesetzes versammelt 

ist, diesfalls ganz andere gesetzl. Bestimmungen treffen, als die ganz veraltete 

Verordnung v. 1785 getroffen hat. Im Jahre 1785 mögen diese Bestimmungen ganz 

unpassend gewesen sein; daß sie es aber gegenwärtig nicht mehr sind wird jeder 

Unbefangene einsehen müssen; der Comite-Bericht gesteht es Eingangs seiner 

Begründung selbst ein, es ist daher unzweckmäßig, ich muß es noch einmal betonen, 

am Vorabende eines neuen organischen Schulgesetzes eines der wichtigsten Kapitel 

desselben schon gegenwärtig fixiren zu wollen. Bis dahin, glaube ich, wird den 

Schullehrern, wenn sie sich verkürzt fühlen bezüglich der ihnen gebührenden Gehalte 

dadurch genüge geleistet werden, wenn die Gmden. aufgefordert werden sich strenge 

nach dem Gesetze zu benehmen, u. falls die Gemden. dieses nicht thun

(Seite 503)-------------------------------------------------------------------------------—------------------------------

die landesfürstl. Behörde Kraft des ihr zustehenden Rechtes die Gmde. zwangsweise 

dazu verhält. Wenn wir die Gemdeordnung vom Kaiser sanktionirt erhalten haben 

werden, dann wird der Landtag oder Landesausschuß selbständig die Gmden. zu 

überwachen haben in dieser Beziehung; gegenwärtig steht aber in Angelegenheiten 
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der Gmde. nur hinsichtlich dreier Fälle, nämlich der §. §. 74, 79 u. 80 dem Landtag zu 

unmittelbare Influenz zu nehmen. Es hätte sich also nach meinem dafürhalten die 

Thätigkeit des Landtages darauf zu beschränken, daß er in Würdigung der 

vorgebrachten Klagen an die h. Regierung das Gesuch stelle, daß sie diesfalls die 

Unterbehörden anweise auf das Strengste nach den bestehenden Reichsgesetzen zu 

verfahren u. den Schullehrern, wo solche gesetzwidrige Beschränkungen der Gehalte 

vorkommen, nach gehöriger Untersuchung u. Konstituirung der Sache u. diesfälliger 

Gebrechen volle Abhülfe verschaffen. Sr. bischöfl. Gnaden haben betont, daß das 

Landesgesetz deßwegen nothwendig wird, weil die Vorarlberger sich an das bisher 

bestehende Reichsgesetz vom J. 1785 republizirt mit dem Studien-Hof-Kommissions- 

Dekrete vom J. 1838 nicht gehalten haben, dasselbe ignorirt haben. Wenn dieses 

theilweise wahr ist, muß die Besorgniß ausgesprochen werden, daß sie sich, wenn sie 

sich überhaupt an die bestehenden Gesetze nicht halten wollen, ebenso wenig an das 

Landesgesetz als an das Reichsgesetz halten werden; ich sehe nicht ein, welch’ höhere 

Autorität das Landesgesetz als das Reichsgesetz beanspruchen soll, beide sind von Sr. 

Majestät dem Kaiser sanctionirt, in beiden ist der Wille des Kaisers niedergelegt, in dem 

einen mit Zustimmung der Vertreter des ganzen Reiches in dem andern mit Zustimmung 

der Vertreter des ganzen Landes; u. wenn die Besorgniß begründet ist, daß sich die 

Gmden. an das Reichsgesetz nicht halten, worüber ich nicht länger richten will, so muß 

auch die Besorgniß ebenso begründet sein, daß sie sich auch nicht an das 

Landesgesetz halten. Der Landtag wird vielleicht durch den Landesausschuß seine 

Aufforderungen an die Gmde. um Vollstreckung des bestehenden Gesetzes des 

Reiches oder Landes effektuiren können. Vom Titel wird es dann doch nicht abhängen, 

ob das Gesetz vollstreckt werden solle oder nicht. Der h. Landtag ist durch das 

gegenwärtig noch bestehende Gesetz bezüglich seiner Wirksamkeit auf die Gemde. 

gehemmt, er hat nicht jenen Einfluß auf die Gmde., den er haben sollte, allein so lange 

wir dieses Gmdegesetz haben, so ist diesem Gebrechen nicht anders abzuhelfen, als im 

Wege der I. f. Behörden, welche diesfalls das Oberaufsichtsrecht u. Entscheidungsrecht 

haben! Wenn die Gmdeordng., welche wir berathen haben, zum Gesetz erhoben wird, 

so wird auch der Landtag in seinem Wirkungskreis einen gehörigen Einfluß auf die 

Gemeinde ausüben u. das Gesetz, betreffend die Congrua der Lehrer überhaupt, hieße 

es Reichs- oder Landesgesetz zum Vollzug bringen können. Ich glaube daher die
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Bedenken, welche Sr. bischöfl. Gnaden, gegen meinen Antrag vorgebracht haben u. 

die Nothwendigkeit, daß das, was das Reichsgesetz normirt, jetzt am Vorabend eines 
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neuen Reichs- u. Landesgesetzes durch ein Landesgesetz normirt werden solle 

hinlänglich widerlegt zu haben.

Ganahl: Ich erlaube mir den Schluß der General-Debatte über die ersten 3 Punkte zu 

beantragen.

Landeshauptmann: Wird der Schluß der General-Debatte von der h. Versammlung 

angenommen. (Angenommen) Haben H. Berichterstatter im Allgemeinen etwas zu 

bemerken.

Wohlwend: Ich habe mit Freuden wahrgenommen, daß die Ansichten wohl des 

Ausschusses, als die der Hh. Antragsteller Ganahl u. Riedl in der Hauptabsicht gänzlich 

zusammenstimmen; beide sind darüber vollkommen einig, daß die Gehalte der 

Schullehrer wenigstens auf die gesetzl. Congrua erhöht werden sollen. Die Differenzen 

bestehen daher einzig in der Wahl des Weges auf welchem man hiezu gelangen kann. 

Der Ausschuß war der Ansicht, und ist es, so viel ich weiß, auch gegenwärtig noch, daß 

man auf dem hier im Ausschußbericht angezeigten Weg schneller u. richtiger u. ganz 

gewiß dazu gelange. Die Hh. Antragsteller Riedl u. Ganahl haben dagegen die Ansicht, 

daß das, was erreicht werden soll, eben auf dem von ihm angezeigten Weg, nämlich 

durch Handhabung des bestehenden Gesetzes durch die Strenge der Gerichte erlangt 

werden könne; es wurde indeß auch noch bemerkt, daß der Landtag zu dem vom 

Ausschuß angezeigten Mittel nicht einmal competent sei. Dieser Ansicht bin ich nicht u. 

glaube auch, daß ich hier im Namen des Ausschusses ganz zuversichtlich sprechen 

kann, daß der Ausschuß dieser Ansicht nicht war. Ich glaube, daß die §. §. 17 u. 18 des 

Landesgesetzes genügend darthun, daß der Landtag hier im Rechte steht; wenn also 

der Landtag dieses Recht hat, so kann der Weg, wenn er als Zweckmäßig erkannt wird, 

auch betreten werden. Bezüglich der Ansicht des H. Ganahl, daß der 3te Punkt nur ein 

Wunsch sei, kann ich mich mit demselben nicht einverstanden erklären, da der Antrag 

vom Ausschuß selbst nicht als Wunsch hingestellt wird, sondern als Aufforderung an die 

Magistrate u. zwar als dringende Aufforderung. Im uebrigen sind die verschiedenen 

Bemerkungen des H. Riedl durch die sehr beredten kräftigen u. sehr gründlichen 

Erwiderungen Sr. bischöfl. Gnaden so vollkommen widerlegt worden, daß alle weiteren 

Bemerkungen eigentlich wegfallen. Ich will mich in eine Widerlegung nicht einlassen; 

wenn aber H. Riedl darauf hinweist, daß die Fassionen nicht richtig sind, so muß ich 

hierüber doch noch bemerken, daß wir, nach einer solchen Annahme, dann gar keinen 

Anhaltspunkt haben u. dadurch den Lehrern etwas in die Schuhe schieben, was wir 

wahrhaftig nicht thun wollen.
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Daß die Beiträge klein sind u. unter der Congrua stehen, das beweisen ja die Petitionen, 

daß die Leute zu wenig haben um zu leben, beweisen ebenfalls die Petitionen. Es sind 

nicht nur Petitionen der Schullehrer von Montafon, sondern es sind sämmtliche, ich sage 

sämmtliche Schullehrer von Vorarlberg, die hier ihre Gesuche niederlegten. Bezüglich 

der Bemerkung des H. Riedl, daß wir hier einen Theil aus der Revision der 

Landesverfassung herausrißen u. dadurch nicht klug oder unrecht handeln würden, 

mache ich den H. Antragsteller selbst darauf aufmerksam, daß im 3ten Antrag des 

Ausschusses auf die Revision der gänzlichen Schulverfassung angetragen wird, daher 

dort gesagt ist, was da H. Riedl betadelt; ich glaube, wie ich gesagt habe, daß alle 

Bemerkungen, die gemacht worden sind, durch die Gegenbemerkungen gründlich 

widerlegt sind, enthalte mich daher aller Wiederholung u. ersuche den h. Landtag dem 

Antrag des Ausschusses umsomehr beizustimmen, als der Ausschuß ganz überzeugt ist, 

daß auf diesem Weg jener Zweck erreicht wird, den wir alle wollen.

Landeshauptmann: Wir gehen nun auf die einzelnen Punkte des 1 ten Theils des Antrags 

über. Wünscht Jemand das Wort noch in dieser speziellen Beziehung zu nehmen?

Ganahl: Es ist in der General-Debatte über den 1. Punkt schon soviel gesprochen 

worden, daß mir wenig mehr übrig bleibt zu sagen, jedoch eine Bemerkung finde ich 

dennoch zu machen nöthig. Ich habe in der General-Debatte die Hh. darauf 

aufmerksam gemacht, auf die Anträge, die wir in Beziehung auf das Schulwesen bereits 

zum Beschluß erhoben haben. Sr. bischöfl. Ganden haben darauf erwidert, daß im 

ersten Anträge nichts vom Gehalte der Schullehrer vorkomme; nun steht aber da 

geschrieben: „Das Recht der Schulleitung u. Beaufsichtigung des Schulwesens“. Unter 

Leitung u. Beaufsichtigung des Schulwesens verstehe ich auch jedenfalls die 

Bestimmung der Gehalte. Im 2ten Anfrage heißt es ferner: „Die h. Regierung möge an 

den Landtag eine Gesetzesvorlage einbringen, wodurch die solchen Pflichten 

entsprechenden Rechte geregelt u. wodurch den Gmden. jene Einflußnahme auf die 

Volksschulen gesichert werde, der mit den Interessen derselben, deren Leistungen u. 

Verpflichtungen im richtigen Verhältnisse steht." Darunter ist jedenfalls auch die 

Bestimmung der Lehrergehalte zu verstehen. Wie schon erwähnt, bin ich ganz u. gar 

einverstanden, daß man die Schullehrergehalte verbessern sollte; ich gehöre überhaupt 

zu denjenigen, die Jedermann für die Leistungen den entsprechenden Lohn gesichert 

wissen wollen. Nun trägt es sich aber, ob alle Schullehrer wirklich derart sind, daß sie 

eine Erhöhung verdienen; ich bin überzeugt, daß es auf dem
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Lande viele Schullehrer gibt, die ihre Stelle gar nicht ausfüllen; wenn wir daher heute 

schon eine Verbesserung der Schullehrergehalte aussprechen würden, so könnte es sich
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leicht ereignen, daß viele Gemden. ihre mindern Schullehrer, die durchaus nicht das 

leisten was ein Schullehrer leisten soll, gar nicht mehr fortbrächten. Was nun das zu 

erlassende Landesgesetz anbetrifft, kann ich nur das wiederholen, was ich schon früher 

gesagt habe, wir haben in dieser Beziehung ein Reichsgesetz u. es scheint mir, es käme 

sonderbar heraus, wenn wir bei der Regierung einen Antrag stellen würden auf 

Erlassung eines Landesgesetzes über einen Gegenstand, worüber ein Reichsgesetz 

schon besteht. Ich glaube die Regierung würde uns zurückweisen u. sagen: es bestehe 

ja ein Reichsgesetz, welches gerade jenes bestimmt, was sie wünschen. Also schon aus 

diesem Grunde ist es durchaus nicht angezeigt, daß wir dem Antrag des Comite die 

Zustimmung geben. H. Wohlwend hat die § § der L. O. citirt u. gesagt, daß diese § § uns 

das Recht geben in dieser Angelegenheit Beschlüsse zu fassen; ich bin nun aber gar 

nicht dieser Ansicht, hier heißt es im §. 17: „Gesetzesvorschläge in

Landesangelegenheiten gelangen als Reg. Vorlage an den Landtag." Die 

Gesetzesvorschläge in Landesangelegenheiten; nun brauchen wir hier keine 

Gesetzesvorschläge mehr, nachdem das Gesetz schon bestimmt, was das Comite 

vorzuschlagen beantragt. Wenn keine solchen Gesetze beständen; dann u. nur dann 

hätten wir diesfalls Vorschläge zu machen. Das ist das, was ich über diesen Punkt zu 

sagen habe; über den 2. u. 3. Punkt behalte ich mir vor, etwas weiteres zu bemerken. 

Landeshauptmann: Der Hochw. Bischof hat das Wort.

Hochw. Bischof: Es ist in dem, was der H. Abg. Ganahl gesagt hat, wiederholt darauf 

hingewiesen worden, daß der 1. Antrag des Ausschusses eigentlich überflüssig sei. Ich 

kann diese Ansicht nicht theilen. Dasjenige, was hierüber schon früher von mir gesagt 

wurde, will ich bei Seite lassen; ich will nichts wiederholen. Ich sage nur noch dieses: Bis 

das neuen Reichsgesetz kommt, von dem fortwährend hier die Rede ist, soll den 

Schullehrern mindestens in etwas geholfen werden. Es ist damit, daß ihnen dann höhere 

Gehalte in Aussicht gestellt werden, denn jetzt darbenden Schullehrern nicht geholfen. 

Auch glaube ich, daß es nicht gut sei, wenn von dem niedrigen Gehalte plötzlich auf 

viel höhere gesprungen wird. Ich wünsche, daß man stufenweise vorgehe, was 

bekanntlich überhaupt das beste ist u. die Gmden. auch am wenigsten drückt. Daher, 

wenn auch ein solches Reichsgesetz zu erwarten ist, glaube ich, man solle, bis dieses 

Reichsgesetz kommt, was keineswegs in so mächtiger Nähe bevorsteht, so weit es für 

jetzt thunlich ist, den Schullehrern von unserer Seite helfen. Das bestehende 

Reichsgesetz hat ihnen bisher nicht geholfen; das ist eine uriläugbare Thatsache. Ich 

glaube daher, daß jener Ausweg, den der Ausschuß als den einzigen erkannte, auf dem 

ihnen wirklich u. doch so viel, als jetzt möglich geholfen werde, nicht sollte
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bei Seite gelassen werden. Die Landes-O. gibt im §. 18 ill P. 2 die Möglichkeit hier etwas 

zu thun, in dem dort gesagt ist: „Die nähern Anordnungen immer den Gränzen der 

allgemeinen Gesetze in Betreff: zweitens der Kirchen- u. Schulangelegenheiten sei eine 

Landesangelegenheit" u. es könne darüber nie Landesgesetz gemacht werden, daß 

wir hier nähere Anordnungen innerhalb der allgemeinen Reichsgesetze treffen, ist nach 

dem, was ich heute schon mehr als einmal gesagt habe, insbesondere daraus 

ersichtlich, daß wir im Einzelnen die Wege näher angegeben haben, wie diese 

Bestimmungen des allg. Reichsgesetzes ausführbar seien. Das ist es, worauf ich in Betreff 

des 1. Punktes die h. Verslg. aufmerksam machen möchte.

Riedl: Ich bitte nur noch einmal um das Wort. Der Schwerpunkt der ganzen 

Angelegenheit scheint mir, wie Sr. bischöfl. Gnaden in seiner vorletzten Rede berührt 

haben, nicht so fest darin zu liegen , ob das Gesetz, Kraft dessen der Schullehrer die 

Congrua bezieht, ein Reichsgesetz oder Landesgesetz ist, den der Titel des Gesetzes ist, 

wie Jedermann einsehen muß, eine ganz gleichgültige Sach in dieser Beziehung; 

sondern der Schwerpunkt liegt vielmehr darin, daß sich die Schullehrer, vermöge ihrer 

Stellung nicht getrauen im gerichtlichen Wege sich an die Gmde. zu wenden u. die 

ihnen gebührende mangelnde Congrau zu erhalten. Das ist der Schwerpunkt der 

ganzen Frage. In dieser Beziehung ist es allerdings richtig, daß der Schullehrer in einer 

peinlichen Situation ist, er ist von der Gmde. abhängig; wenn er sich mit der Gmde. 

überwirft, so kann es auch möglicher Weise um seine Stellung geschehen sein. Er wird 

sich also die Sache 2 mal bedenken, bevor er die Gmde. angeht oder gar den 

gerichtlichen Weg gegen die Gmde. betritt, indem er sich bei der I. f. Behörde 

beschwert. Dieses ist der Schwerpunkt der Sache; das andere, ob es ein Reichs- oder 

Landesgesetz sei, ist nur Nebensache. Es handelt sich darum, diesem Uebelstande 

abzuhelfen; diesem Uebelstande wird aber nicht abgeholfen durch den vom Comite 

eingeschlagenen Weg, denn, wenn wir auch ein Landesgesetz haben, wie wir ein 

Reichsgesetz besitzen, daß die Schullehrer ihre Congrua haben sollen u. die Schullehrer 

ihre Congrua nicht haben, so steht ihnen doch kein anderer Weg offen, als an jene 

Organe sich zu wenden, welche Abhilfe gewähren können; diesem Uebelstande 

könnte nur auf andere Weise vorgebeugt werden, wenn die Staatsverwaltung zu 

vermögen wäre, daß die h. Regierung die Regelung der Schullehrergehalte von 

Amtswegen in die Hand nehme, daß in alle Gmden. von Amtswegen u. nicht erst auf 

Einschreiten der Lehrer bezüglich der Ergänzung der Gehalte Schritte gemacht werden. 

Wenn die Behörden die Fassionen der Lehrer prüfen u. die Gehalte, wo sie sich als 

unzulänglich herausstellen von Amtswegen ergänzen; dann ist geholfen, nicht aber 

durch Erlassung eines Landesgesetzes. Deßhalb erachte ich, daß der h. Landtag an die 
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hohem Organe der Regierung das Ersuchen stellen solle, daß die Ämter der ersten 

Instanz angewiesen werden von Amtswegen, nicht erst auf Einschreiten
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der Lehrer um Abhilfe die Sache genauer zu untersuchen, u. die Gehalte, wo sie nicht 

anpassend sind im Hinblick auf die nach Kraft bestehenden Verordnungen v. 1785 zu 

regeln.

Hochw. Bischof: Ich glaube, daß dieser Weg, der auf den ersten Anblick allerdings 

Einiges für sich hat, deßhalb nicht geeignet ist, das von uns, wie der H. Abg. Wohlwend 

mit Recht sagt, ganz einsam angestrebte Ziel zu erreichen, weil es sich bisher nicht als 

genügend erwiesen hat. Das gilt umsomehr, als die letzte im Oktober 1862 von der k. k. 

Statthalterei ausgegangene Aufforderung in dieser Beziehung nichts gefruchtet hat, 

weil Jedermann im Lande seine Blicke auf den Landtag gerichtet hat. Ich glaube 

daher, daß der h. Landtag kraft des Ansehens, das er im Lande genießt, nicht als die 

höchste, sondern als die nächste Stelle, welcher viel Vertrauen geschenkt wird, durch 

Annahme dieses Antrages der Sache den kräftigsten Vorschub leisten könne u. nur weil 

ich diese Ueberzeugnung habe u. glaube, es müsse etwas geschehen, es sei dieß eine 

Ehrensache u. eine Ehrenschuld des Landes, nur deßhalb kann ich vom Antrag des 

Ausschusses meinerseits nicht abgehen u. halte dafür, es sei dieß der einzige Weg, auf 

dem wahrhaft Hilfe geschaffen werden kann, u. nicht blos eine zwar schöne aber nicht 

wirklich helfende Aussicht eröffnet werde.

Ganahl: Ich bin der Ansicht, daß hier nur durch eine gänzliche Reform des Schulwesens 

Abhilfe getroffen werden kann u. nicht durch einen Beschluß, den wir heute fassen 

würden. H. Riedl hat die Sache gehörig auseinandergesetzt, so, daß wohl jedes weitere 

Wort auf beiden Seiten darüber unnöthig ist. Ich will aber die Hh. nur aufmerksam 

machen, daß wir der Reform des Schulwesens nicht vorgreifen sollen u. ruhig abwarten 

können, bis wir ein Reichsgesetz haben. Die Grundzüge im Reichsgesetze werden wohl 

den Landtag berechtigen ein Landesgesetz zu erlassen, wodurch allen Bedürfnissen in 

Beziehung auf das Schulwesen entsprochen wird. Wenn wir aber heute dem Berichte 

des Comite die Zustimmung geben würden, so würden wir einen Schritt thun, der gewiß 

nicht am Platz wäre.

Hochw. Bischof: Bis zur Reform des Schulwesens warten heißt diese langersehnte 

vollberechtigte Hoffnung der Schullehrer wieder auf eine ungewisse Zukunft, in’s Blaue 

hinausschieben u. deßwegen kann ich nicht zustimmen. Auch kommt dazu, daß wir 

nicht vorgreifen. Wenn wir ein bestehendes Reichsgesetz auszuführen suchen, so ist das 

nicht vorgegriffen, u. nicht eingegriffen in die Reichsgesetzgebung, sondern nur gethan 

was schon längst hätte gethan werden sollen; u. für den möglichen Fall, daß das 
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Reichsgesetz verzögert wird, ist für die Zwischenzeit, die noch Jahre lang dauern kann, 

doch einige Hilfe gegeben, die wie ich noch einmal sage, schon längst hätte gegeben 

werden sollen.

Ganahl: Ich habe zu erwidern, daß ich der Ansicht bin, daß jedes Flickwerk nichts 

tauge. Die Hauptsach wird sein, daß baldmöglichst jene Hindernisse aus dem Weg 

geschafft werden, die bisher der Entwicklung des Schulwesens hemmend im Wege 

standen.
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Riedl: Sr. bischöfl. Ganden haben betont, daß bis zur Erlassung eines Reichs

beziehungsweise Landesgesetzes geraume Zeit verstreichen, u. deßhalb inzwischen 

geholfen werden sollte; der Meinung bin ich auch, glaube aber, daß durch den von mir 

gestellten Antrag in der Zwischenzeit diesem Bedürfnisse abgeholfen werde.

Landeshauptmann: Verlangt noch Jemand zu sprechen? Ist die h. Verslg. 

einverstanden, die Debatte zu schließen? - Sie ist geschlossen. - Hat H. Berichterstatter 

noch etwas zu bemerken?

Wohlwend: Ich will nur dem Gesagten Weniges beifügen. Wie ich schon gesagt habe, 

haben wir alle den gleichen, u. gewiß den gleich guten u. besten Zweck vor Augen, u. 

nur die Wege, auf welchen wir zu diesem Zweck gelangen wollen, sind es, die uns 

theilen. Ich möchte die Sache etwas praktisch anschauen u. frage nur ist das besser u. 

klüger, wenn wir die Behörden in die Gmden. hineinzwängen, oder besser u. klüger, 

wenn wir die Sache durch den Landesausschuß u. den Landtag abmachen. Die 

Antragsteller von dieser Seite haben bei jeder Gelegenheit ein großes Gewicht darauf 

gelegt, die Behörden so viel als möglich aus allen Agenden, die den Gemeinden 

zukommen, hinaus zu drängen, hier nur zwängen sie selbst die Behörden herein u. 

stellen den Antrag derart, daß die Sache sogar von der obersten Behörde, vom h. 

Ministerium herablangen müssen; von Stufe zu Stufe bis zur untersten Behörde verfügen 

Behörden u. haben nachzusehen, ob wirklich jede Gmde. die Congrua dem Lehrer 

bezahlt; der Ausschuß aber stellt den Antrag, der h. Landtag möge durch ein 

Landesgesetz den Gmden. einschärfen, daß der Landtag beschlossen hat dem Lehrer 

die Congrua zu geben. Dieß ist wirklich das aller Practische was man sich denken kann. 

Wenn nun das nicht geschieht, wenn die Gmden. dem Beschlüsse des Landtages nicht 

Genüge leisten würde, so möchte ich noch einmal fragen: geht der Lehrer lieber zum 

Bezirksamte um zu klagen oder wird er sich nicht lieber an den Landtag wenden u. bei 

ihm anbringen, die Gmde. hat die Pflicht, die der Landtag ihr aufgetragen hat, nicht 

erfüllt. Das ist die praktische Seite davon, u. ich bitte den h. Landtag selbst das Urtheil zu 

fällen ob dieser eher zum Zwecke führt oder das andre.



564

Landeshauptmann: Es liegen zum ersten Punkte des Ausschußantrages die in 2 Sätze 

getaßten Zusatz-Anträge des H. Riedl vor. Ich werde diesen Abänderungsantrag des H. 

Riedl noch einmal vorlesen, er lautet: „der h. Landtag wolle die Gehaltserhöhung ... 

bleiben müsse". Wünscht die h. Verslg., daß ich diese beiden Punkte getrennt zur 

Abstimmung bringe? Ich gewärtige in dieser Beziehung Anträge von Seite des h. 

Landtags.

Riedl: Diese beiden Punkte stehen in engster Beziehung mit einander u. ich stelle daher 

den Antrag, sie zusammen in Verbindung zur Abstimmung zu bringen.
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Landeshauptmann: So war es auch meine Ansicht. Ich bringe diese beiden Anträge 

also zusammen zur Abstimmung u. bitte die h. Versammlung durch Aufstehen über die 

Annahme derselben zu entscheiden. (Minorität) Ich gehe nun über zum ersten Punkt 

des Ausschußantrages u. werde denselben getheilt zur Abstimmung bringen, er lautet: 

„ 1. Der Gehalt der Volksschullehrer... zu erhöhen." (Siehe Beilage VIII)

Ganahl: Ich glaube, es wäre angezeigt, den ganzen Antrag zu lesen, weil es sich um 

Erlassung eines Landesgesetzes handelt.

Landeshauptmann: Ich fahre nun weiter: „sei es durch Sammlung ... zum Landesgesetz 

zu erheben." Jene Hh„ welche mit diesem Antrag des Ausschusses P. 1. einverstanden 

sind, wollen sich gefälligst von ihren Sitzen erheben. (Majorität) Wünscht Jemand über 

die fernem Punkte zu sprechen; sie wurden zwar zum Theil schon in die Generaldebatte 

hineingezogen.

Riedl: Lieber P. 3 möchte ich nur wiederholen, daß es nach dem Verhältnisse in 

welchem der Landtag zu den Behörden steht nicht angeht die Behörden aufzufordern. 

Hochw. Bischof: Es ist der Sinn dieser Worte von mir schon dargelegt worden u. ich 

glaube, daß in dieser Beziehung keine Bedenken dagegen obwalten.

Wohlwend: In der General-Debatte hat H. Riedl auf den P. 3 hingewiesen u. gesagt, 

daß er nicht zweckmäßig u. ausführbar sei. Ich hätte erwartet, daß, um den Lehrern zu 

entsprechen, oder ihnen auf eine Art unter die Arme zu greifen vom H. Riedl nicht blos P. 

3 weggeworfen würde, sondern auch diesfalls einen Antrag stelle; ich habe geglaubt, 

daß er bei der Spezial-Debatte diesen bringen werden; nachdem dieß aber nicht 

geschehen ist u. den Lehrern wahrscheinlich durch gänzliches Streichen u. Weglassen 

dieses Punktes nicht geholfen sein wird, so wünsche ich, daß der Landtag P. 3, wie er 

vom Ausschüsse dargelegt wurde, seine Zustimmung ertheile.

Riedl: Es ist nicht wahr, daß ich mich gegen P. 3 speziell ausgesprochen habe, sondern 

ich habe nur den Ausdruck „Behörden“ für ungeeignet gehalten u. muß dem h.
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Landtag vorstellen, daß ein geeigneterer für die Regierung annehmbarerer Ausdruck 

aufgefunden werden möge.

Hochw. Bischof: Nur in Betreff der Stylisirung - denn sonst wäre ich als Mitglied des 

Ausschusses nicht befugt, einen Abänderungsantrag zu stellen - könnte vielleicht 

folgende Stylisirung besser entsprechen: „Es werden die betreffenden Magistrate 

dringend aufgefordert unter Mitwirkung der Behörden für eine solche Erhöhung zu 

sorgen etc.“ Ich glaube, daß ich hier, wenn ich diese stylistische Aenderung beantrage, 

im Sinne des Ausschusses handle u. würde nur diese stylistische Aenderung wünschen 

um die vorgebrachten Bedenken zu beheben, es ist, wie Sie sehen, blos eine Umstellung 

der Worte.

Landest. Commissär: Ich habe schon früher vor dem H. Riedl dieselbe Bemerkung 

gemacht, daß eine erlassene Kundmachung gegen die L. O. verstoßen würde; ich 
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finde auch noch in der abgeänderten Form, wie ich glaube, nicht den gehörigen 

Ausdruck, denn es heißt die Magistrate sollen dringend aufgefordert werden, das muß 

mittelst eines schriftlichen Erlasses geschehen u. wäre im Grunde nichts anderes, als 

eine Kundmachung.

Hochw. Bischof: Diesen Erlaß wird der Landesausschuß, welcher die Beschlüsse des 

Landtages zu vollziehen hat, an die betreffenden Magistrate richten. Ich habe dieses, 

wenn ich nicht irre, schon auf die frühere Bemerkung des I. f. H. Kommissärs 

ausgesprochen. Anders hat der Ausschuß es nicht verstanden u. anders wird es auch 

nicht ausgeführt werden.

Landeshauptmann: Da Niemand mehr zu sprechen wünscht, werde ich zur 

Abstimmung übergehen. P. 2 lautet: „Der Landesausschuß wird beauftragt... Bericht zu 

erstatten.“ Die Hh„ welche diesen Satz annehmen, wollen gefälligst aufstehen. 

(Angenommen) 3ter P.: „Hinsichtlich der Lehrer an den Hauptschulen werden von Seite 

des Landtages die betreffenden Magistrate dringend aufgefordert, unter Mitwirkung 

der Behörden für eine solche Erhöhung ihrer Dotation zu sorgen, wodurch ihnen eine 

unabhängige u. ihrer Stellung würdige Existenz gesichert ist.“

Wohlwend: Vielleicht wird diesem Zweifel vorgebeugt, wenn man sagt: „von Seite des 

Landtages durch den Landesausschuß“.

Landeshauptmann: Das versteht sich wohl von selbst, nachdem der Landesausschuß in 

Allem der Vertreter des Landtages ist u. sich in dem Wirkungskreis, der ihm zugewiesen 

ist, auch mit den Behörden in Correspondenz setzen kann. Ich bitte also über den 3ten 

Punkt abzustimmen. (Angenommen) Nun kommen wir zum 2ten Theile des 

Ausschußantrages.



566

Wohlwend: In Beziehung auf den übrigen Innhalt der aufgeführten Gesuche reduziren 

sich die Vorschläge u. Winke zur meritorischen Verbesserung des Schulllehrerwesens im 

Allgemeinen auf folgendes: ich muß noch erwähnen, daß die gleichen Ansichten auch 

in mehreren Petitionen vorkommen, daher wir hier dieselben zusammengestellt haben: 

„1. Ausdehnung des Schulzwanges ... sehr empfehlens- u. wünschenswert!!.“ (Siehe 

Ausschußbericht Beilage VIII, Seite 2 u. 3)

Landeshauptmann: Wünscht Jemand zu sprechen? - So bitte ich H. Berichterstatter 

weiter zu fahren, denn der Antrag des H. Riedl ist eine Art Vertagungsantrag, mit dem, 

wenn er durchgeht, alles fällt. Ich werde daher das Ganze vorlesen lassen u. dann zur 

Abstimmung übergehen.

Wohlwend: 2. Empfiehlt eine Anzahl Lehrer... volle Geltung hat. (Siehe Ausschußbericht, 

Beilage VIII)

Landeshauptmann: Wünscht Jemand zu sprechen?

Riedl: Ich bitte um's Wort. Ich habe zu meinem bereits überreichten Antrag, besonders 

zu Nr. 3 bereits meine Ansicht dahin auseinandergesetzt, die in der
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Eingaben der Schullehrer vorkommenden Vorschläge zur Hebung des 

Volksschulwesens, so richtige u. gute Ansichten dieselben auch enthalten, nicht 

gegenwärtig stückweise zur Berathung zu kommen u. ihre Würdigung nicht jetzt schon 

zu berathen hat, daß erst dann diese Vorschläge gebührend zu würdigen seien. Sollte 

diesem meinem Antrag nicht statt gegeben werden, so ist es nothwendig, daß ich mich 

bezüglich der einzelnen Punkte im Comite-Bericht näher ausspreche u. mir daher 

diesfalls das Weitere vorbehalte.

Hochw. Bischof: Es dürfte nach den gehörten Bemerkungen des H. Riedl nöthig sein, die 

Gründe, warum der Ausschuß auch auf diese andere Punkte eingehen zu sollen 

glaubte, der h. Versammlg. darzulegen. Der Ausschuß war der Ansicht, daß, wenn auch 

die Gehalts-Erhöhung bis auf die Congrua gemeinsamer Innhalt aller Lehrer-Petitionen, 

die ihme vorlagen, war, dennoch die übrigen Punkte, welche die Hebung der 

Volksschulen betreffen, nicht sollten ganz unberücksichtiget bleiben. Es haben aber 

insbesondere 2 Eingaben dergleichen Punkte zur Sprache gebracht: Das sind die 

beiden Eingaben von den Lehrern der Hauptschule in Bregenz u. von den Lehrern des 

Schulbezirkes Feldkirch. Was dieselben enthalten, ist in den hier folgenden Punkten 

ohne Ausnahme mitgetheilt worden. Der Grund, warum diese Punkte Ihnen vorgelegt u. 

theilweise mit Anträgen begleitet wurden, theilweise aber nur die Zustimmung des 

Landtages zur Ansicht des Ausschusses gewünscht wird, ist folgender. Es schien dem 

Ausschuß eine sehr berücksichtigungswerthe Sache zu sein, zu wissen u. öffentlich zu 
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vernehmen, was Männer, welche seit vielen Jahren mit großem Eifer dem Schulfache 

im Lande Vorarlberg oblagen, als die Mittel u. Wege ansehen, wodurch das 

Schulwesen gehoben werden sollte. Bekanntlich gingen in der Regel die besten 

Vorschläge von den erfahrenen Leuten aus, die mit Liebe u. Eifer ihrem Berufe oblagen, 

u. das muß von denen, die diese Wünsche vorgebracht haben, rühmend erwähnt 

werden. Es schien jedoch dem Ausschuß nicht genug, wenn blos dasjenige, was diese 

als Mittel u. Wege zur Hebung der Volksschulen aussprechen, dem h. Landtag bekannt 

gegeben werde. Daß dieses ihm bekannt gegeben werde, darauf hat er ein Recht. Der 

Ausschuß glaubte noch einen Schritt weiter gehen zu sollen u. zwar, daß er einige von 

diesen hier gestellten Vorschlägen in Anträge, die er stellte, umwandle, u. dem h. 

Landtag vorlege. Bei andern, wo es nicht passend schien, die Form von Anträgen zu 

wählen, spricht der Ausschuß seine eigene Ansicht aus. Sie haben ihm das Vertrauen 

geschenkt, daß er diese Dinge gut behandle, darum haben Sie den Ausschuß so 

gewählt; er hofft u. wünschte aber auch der Zustimmung des Landtages sich versichern 

zu können.
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Es ist allerdings wahr, daß die Grundzüge eines allgemeinen Gesetzes von oben herab 

zu kommen haben; der Ausschuß glaubte aber nicht vorzugreifen, wenn er das, was 

einerseits durch die Erfahrung der Lehrer des Landes als Zweckmäßig sich herausstelle u. 

andererseits der Zustimmung des Landtages als der Vertreter des Landes sich erfreue, 

der h. Regierung zur Kenntniß bringe. Es hat das den Vortheil, daß, wenn auch dadurch 

nicht eine grundsätzliche Abänderung des Reichsgesetzes erfolgt, doch einzelne 

Bestimmungen des neuen Reichsgesetzes so vorsichtig gefaßt, u. gemildert werden, daß 

dasjenige, was in unserem Lande passend scheint u. authentisch durch den Landtag 

zur Kenntniß der Regierung kommt, noch unter u. neben dem neuen Reichsgesetz 

fortbestehen u. Berücksichtigung finden kann. Das hat aber nachher viel größere 

Schwierigkeiten, wenn wir uns nicht jetzt bei Zeiten vorsehen. Denn wenn einmal ein 

bindendes allgemeines Reichsgesetz vorliegt, können wir allerdings auch noch 

dagegen Vorstellungen machen, aber es ist nachher viel schwerer etwas zu erreichen, 

als vorher. Bevor eine allgemeine bindende Norm vorhanden ist, nehmen jene, welche 

sie erlassen, sehr gerne Rücksicht auf die Wünsche u. Bedürfnisse der einzelnen Länder 

u. fassen das Gesetz so, wie es in den einzelnen Ländern bestehen kann; ist aber das 

Reichsgesetz einmal erlassen, so geht es mit den Abänderungen, wie mit den 

Ausnahmen sehr schwer; das zeigt sich bei jedem Reichsgesetz, das allgemein erlassen 

worden ist, wenn es nachher geändert werden soll. Ich kann ihnen dieß an einem 

Beispiel anschaulich machen, das aus der nächsten Nähe genommen ist. Wenn ein 
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Ausschuß Berathungen hält und Anträge formulirt u. es sind einige Mitglieder des 

Landtags dabei, welche Bemerkungen machen in Betreff diese u. jenes Landestheiles, 

so macht der Ausschuß in der Regel keine Schwierigkeiten, die Anträge so zu formuliren, 

daß die Hauptsache des beabsichtigten Antrages bleibt u. doch auf die Verhältnisse 

einzelner Landestheile die möglichste Rücksicht genommen wird. Wenigstens bei den 

Comites, bei denen ich mich befand, war es immer so. Wenn aber der Antrag einmal 

hier vorliegt, wo er zwar noch kein Gesetz ist, aber doch schon bestimmt formulirt, dann 

geht die Abänderung viel schwerer u. wenn er am Ende zum Gesetz erhoben ist, u. man 

will dann noch eine Abänderung, da ist es noch viel schwerer. Diese Erwägung hat den 

Ausschuß bestimmt, daß er, was hier im 2ten Theile des Berichtes folgt. Ihnen vorlege u. 

es wurde dieser Theil des Berichtes so abgefaßt, daß er besonders auf die 

Landgemeinden berechnet wurde u. auf deren Verhältnisse besonders Rücksicht 

genommen hat. Indem der Ausschuß diese Rücksicht nahm, glaubte er seine Anträge 

oder seine Ansicht so auszusprechen, daß er den Sinn des h. Landtags
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zugleich genau treffe u. daß er ganz u. gar im Sinne der Bevölkerung des Landes, 

besonders der Landbevölkerung diese seine Anträge u. Ansichten ausspreche. Das 

habe ich im allgemeinen zu bemerken über die hier folgenden Punkte u. empfehle 

Ihnen dieselben, da, wie mir schient der Ausschuß diese Punkte sehr im Interesse des 

Landes vorlegte, auf daß der h. Landtag sich darüber ausspreche. Andere Rücksichten 

haben den Ausschuß hiebei nicht geleitet, als die, dem Lande hiedurch zu nützen u. 

den Sinn des Landes in seiner Bevölkerung dadurch auszudrücken. Ist ihm das gelungen 

u. erfreut sich sein Bericht der Zustimmung, so wird er sich freuen, ist es ihm nicht 

gelungen, so werden Sie selbst jene Punkte aussprechen, welche Ihnen mehr im Sinne 

des Landes zu liegen scheinen u. sie werden keinen Widerspruch von uns finden, 

obwohl wir alle diese Punkte, so wie sie hier liegen, aufrecht halten zu sollen glauben. 

Riedl: Ueber die Bemerkung Sr. bischöfl. Gnaden habe ich kurz folgendes zu erinnern: 

Die Schullehrer verschiedener Gegenden Vorarlbergs haben in ihren Eingaben 

Vorschläge zur Hebung der Volksschulen gemacht. Es ist dieß ein sehr dankenswerthes 

u. lobenswerthes Streben, den h. Landtag in dieser Beziehung auf gewisse Verhältnisse 

aufmerksam zu machen u. mein Antrag beantragt, daß jene Vorschläge gehörig 

gewürdiget werden sollen, wenn wir zur Berathung des organischen 

Landesschulgesetzes schreiten, welches wir inm gestrigen Landtagsbeschlusse erbethen 

haben. Daher glaube ich aber auch, um mit dem gestrigen Anfrage nicht in 

Widerspruch zu kommen, weil wir hoffen, daß die h. Regierung unserem Wunsche 

stattgebe u. die Vorlage zu einem organischen Schulgesetze herabgelangen lassen 
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werde, daß wir nicht den Berathungen dieses Gesetzes vorgreifen u. einzelne Theile 

herausreißen u. neuer Vorberathung oder wohl gar einer entscheidenden 

Schlußfassung unterziehen dürfen. Es wird, wenn dieses organische Gesetz in Form einer 

Reg. Vorlage an den Landtag kommt, ein Comite zusammengesetzt werden, welches 

berechtiget ist, Fachmänner anzuhören u. Fachmänner werden intelligente Schullehrer 

sein; man wird bis dahin Zeit finden in dieser Beziehung mehreres auzuarbeiten u. 

umfassendere Vorschläge zu machen, die wir dann ganz gewiß berücksichtigen 

werden. Was die Besorgniß anbelangt, daß durch ein Reichsgesetz, welches zu 

erwarten steht, uns unmöglich gemacht werde, bezüglich den speziellen Bedürfnisse 

des Landes das festzustellen, was wir für gut erachten, sind diese Besorgnisse, glaube 

ich, ganz ungegründet. Schon die L. O. §. 18 III. Z. 2 weiset darauf hin, daß der Landtag 

ein entscheidendes Wort zu sprechen habe bezüglich der Schulen innerhalb der allg. 

Gesetze. Es wird, wie beim Gmdegesetz so auch beim Schulgesetz der Reichsrath sich 

beschränken allgemeine Normen aufzustellen; innerhalb dieser Grundzüge aber 

werden wir
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ganz freie Spielräume haben, dasjenige zu berathen u. zu beschließen, was unsere 

speziellen Verhältnisse anpassend ist. Ich setze in den Reichsrath das vollste Vertrauen, 

daß er dafür sorge, daß die verschiedenen Völker Oesterreichs nach ihren 

verschiedenen Kulturstufen ganz spezielle Gesetze in Schulsachen, besonders, was den 

Einfluß der Gmde. auf die Schule anlangt, erhalten (Ganahl: bravo). In diesem vollsten 

Vertrauen glaube ich, daß wir warten sollen mit Detailbestimmungen u. verläufigen 

Absprechungen darüber, bis wir versammelt sind zur Berathung der von uns erbethenen 

Reg. Vorlage, resp. der Vorlage des Gesetzes über die Schulverfassung. (Ganahl: bravo) 

Hochw. Bischof: Es sind 2 Dinge, die besonders als Bedenken entgegengestellt werden, 

weßhalb wir uns über diese Punkte nicht jetzt schon aussprechen sollen: Das zu 

erwartende Reichsgesetz u. die zu erwartende Reg. Vorlage. Einen Widerspruch mit 

dem früher Beschlossenen erkenne ich darin auf keinen Fall, wenn wir auch über diese 

Punkte uns aussprechen. Denn wir machen dadurch kein Gesetz, sondern sprechen nur 

das aus, wozu wir entschieden befugt sind, d. i. nach den Verhältnissen des Landes, was 

das Land wünsche u. was das Land denke u. ich glaube, das können wir unbedenklich 

thun, ja ich glaube, wir sollen es thun, weil da weder das Reichsgesetz, in dem man bei 

Formulirung desselben darauf Rücksicht nehmen kann, eine hemmende Schranke sein 

wird, u. andererseits die Reg. Vorlage unserer Verhältnisse viel unpassender sein wird, 

weil schon vorliegt, was der Sinn des Landes wäre. Die Regierung nimmt gewiß gerne 

Rücksicht auf die von uns ausgesprochenen Wünsche u. Bedürfnisse des Landes, ja 
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selbst der h. Reichsrath wird dies thun, indem man wohl voraussetzen kann, er sei billig u. 

werde auf diesen authentisch ausgesprochenen Wunsch des Landes geeignete 

Rücksicht nehmen. Es haben mich daher die vorgebrachten Gründe nicht davon 

überzeugt, daß es besser sei nichts zu sagen, sondern ruhig abzuwarten, bis uns das 

neue Gesetz von Oben kommt, sondern ich bin trotz der vorgebrachten Gründe noch 

der Meinung, daß es besser sei jetzt zu reden bevor das neue Gesetz kommt, u. zu 

sagen, was für unsere Verhältnisse passe, auf daß gleich bei der Abfassung des neuen 

Gesetzes darauf Rücksicht genommen werden könne, indem wir dann sicher sein 

dürfen, daß der h. Reichsrath für das passendere uns keine hemmenden Schranken 

setzen werde; deßhalb halte ich es für besser, wenn man sich über die vorliegenden 

Punkte aussprechen würde, die von Fachmännern ausgehen u. unsere 

eigenthümlichen Verhältnisse im Schulwesen genau berücksichtigen.

Riedl: Hierüber habe ich nur kurz zu bemerken, daß, wenn dieses die Ansicht des 

Landtages sein sollte, es nicht genügt blos 2, 3 Punkte aus der
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Schulverfassung herauszuheben u. der Regierung hinzustellen, sondern daß wir in allen 

wichtigen Hauptpunkten der Regierung entgegen kommen sollen.

Ganahl: Ich habe noch zu bemerken, daß es wirklich im Widerspruch mit unserem 

frühem handeln wäre, wenn wir in dieser Beziehung einen Beschluß fassen würden, 

denn wir haben es ja dem Landesausschuß übertragen, uns einen Landesgesetz-Antrag 

zu entwerfen, wodurch den Gemden. u. beziehungsweise der Landesvertretung 

insbesondere das Recht der Selbstbestimmung in Betrefft der Leitung u. Beaufsichtigung 

des Volksschulwesens gesichert werde. Also würde man durch Annahme des Comite 

Antrages dem Landesausschusse vorgreifen u. ich glaube, meine Hh.l wir sollten 

consequent sein u. bleiben. Uebrigens sagen Sr. bischöfl. Gnaden, was wir aussprechen, 

sei der Ausdruck des Landes, ich habe zu sagen, daß das heute wohl nicht der Fall sein 

dürfte, zufällig fehlen heute 2 unserer Hh. Abgeordneten u. wenn diese da wären, hätte 

auch der erste Punkt die Majorität nicht erhalten.

Hochw. Bischof: Ich denke wenn der Landtag in beschlußfähiger Anzahl vorhanden ist, 

so sei das, was er ausspricht, die Stimme des Landes. Sodann wäre in Betreff dessen, 

was gesagt wurde, daß der Landtag auf diese Weise dem Landesausschusse vorgreife, 

noch das Einzige zu bemerken: Der Landtag, auch wenn er den Landesausschuß das 

Mandat gegeben hat, ein Landesgesetz zu entwerfen ist dennoch befugt dem 

Landesausschuß für die Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfes, einige Fingerzeige zu 

geben, damit überschreitet er seine Gewalt nicht u. begeht auch keinen Widerspruch. 

Ganahl: Das hätte dann früher im Beschlüsse bestimmt werden müssen.
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Hochw. Bischof: Ich wollte eigentlich hierauf nicht antworten, weil ich zuerst glaubte die 

Antwort verstehe sich von selbst. Aber es könnte doch sein, daß es sich nicht bei jedem 

Zuhörer von selbst versteht. Der Landtag kann den Sinn, den er bei Ertheilung eines 

Auftrages an den Landesausschuß gehabt hat, jederzeit näher bestimmen u. ändert so 

den Sinn nicht. Man wollte den Landesausschuß nicht zum unbedingten Mandatar 

machen, sondern man hat ihm nur das Geschäft übertragen. Wenn er Fingerzeige zur 

besseren Ausführung des übertragenen Geschäftes noch beifügen will, so kann das 

dem Landtag nicht verwehrt werden.

Ganahl: Ich erlaube mir zu bemerken, daß das zur Zeit hätte geschehen müssen, wo die 

Angelegenheit berathen worden ist, heute geht es nicht mehr an einem schon 

beschlossenen Gegenstand noch Weiteres beizüfügen.

Riedl: Ich trage an auf Schluß der Debatte.

Landeshauptmann: Wird der Antrag auf Schluß der Debatte angenommen? 

(Angenommen) Hat H. Berichterstatter noch etwas zu bemerken?
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Wohlwend: Ich habe dem, was von Sr. bischöfl. Gnaden gesprochen worden ist, nur 

noch kurz beizufügen, daß ein Ausschuß vom Landtag gewählt wurde zur 

Berichterstattung über die Petitionen der Schullehrer. Der Ausschuß glaubte seine Pflicht 

erfüllt zu haben u. zwar nach seinem vollen Inhalte, er ging also in diese Petitionen ein, 

u. hat fleißig jede durchgemustert u. durchgegangen. Des Ausschusses Pflicht ist es ganz 

gewiß auf alles was darin vorkommt Antwort zu geben, beziehungsweise dem Landtag 

vorzustellen, was in den Petitionen steht u. was der Ausschuß darüber für eine Ansicht 

habe. Ich glaube, es wäre wirklich vom Ausschuß, der hiezu vom Landtage speziell 

erwählt wurde, ein großer Fehler gewesen, hätte er einfach alles andere mit Ausnahme 

der Besoldungs-Petitionen unberücksichtiget gelassen, dadurch, daß wir hier (Ein paar 

Abgeodnete unterreden sich mit einander, daher H. Wohlwend sich zu ihnen wendet: 

wenn Sie sprechen wollen, so ... Landeshauptmann: ich bitte weiter zu fahren.) 

Dadurch, daß wir die Ansicht über die einzelnen Punkte dargelegt haben, glaube ich 

nicht, daß wir prodociren wollten, der Landtag solle wieder Ansichten zum Gesetz 

erheben, es sind eben nur Ansichten u. der Ausschuß sagt deutlich im Berichte, der h. 

Landtag wolle diesen Ansichten seine Zustimmung geben: es steht jedem Landtags- 

Mitglied offen bei jedem einzelnen Punkte zu sagen: dieser Ansicht kann ich die 

Zustimmung nicht geben; die Verhältnisse sind anders, oder meine Ansicht ist besser u. 

diese besteht auch dann nur als eine Ansicht. Dießbezugs glaube ich nichts mehr weiter 

beifügen zu müssen u. bin der Ansicht, daß dem Antrag des H. Riedl nicht zugestimmt 

werden soll.
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Landeshauptmann: Ich werde den Antrag des H. Riedl zuerst zur Abstimmung bringen, 

ich betrachte ihn als einen vertagenden, indem er angibt, daß die in den Gesuchen 

enthaltenen Angaben erst dann zur Berathung kommen können, wenn die Reg. 

Vorlage berathen werden soll. Ich werde diesen Antrag noch einmal vorlesen, er lautet: 

„Ein hoher Landtag wolle beschließen ... P. 3tens das was die ... gewürdiget werden 

würden.“ Ich ersuche die H. welche diesem Anträge beistimmen, sich zu erheben. (9 

dafür, Majorität) Somit entfallen die im Ausschußbericht enthaltenen Wünsche u. 

Anträge von selbst. - Der fernere Gegenstand unserer heutigen Verhandlung betrifft das 

Gesetz über die Herstellung u. Erhaltung der nicht ärarial öffentlichen Straßen u. Wege. 

Berichterstatter ist H. Schädler. Ich ersuche denselben mit dem Berichte zu beginnen. 

Schädler: Comite-Bericht über die Reg. Vorlage betreffend das Gesetz über die 

Herstellung u. Erhaltung der nicht ärarial öffentl. Straßen u. Wege. Hoher Landtag! ... 

(Siehe Ausschußbericht, Beilage VI Eingang)

Landeshauptmann: Verlangt Jemand in der allg. Debatte das Wort zu ergreifen? 
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Wenn Niemand zu sprechen wünscht gehen wir über zur Spezial-Verhandlung. 

Schädler: Der Titel des Gesetzes wird vom Ausschuß angenommen.

Landeshauptmann: Ist die h. Versammlg. einverstanden den Titel des Gesetzes welcher 

lautet: Gesetz, wirksam für das Land Vorarlberg betreffend die Herstellung u. Erhaltung 

der nicht ärarial öffentl. Strassen u. Wege, anzunehmen. (Angenommen) 

Schädler: Ebenso 1.

Landeshauptmann: Ich bitte ihn vorzulesen.

Schädler: L Von den Strassen u. Wegen überhaupt. §. 1. „Die öffentl. Strassen u. Wege, 

deren Bau u. Erhaltung nicht aus dem Staatsschätze bestritten wird sind 

Konkurrenzstraßen oder Gemeindestraßen u. Wege.“

Landeshauptmann: Ergibt sich eine Bemerkung hierüber? Ich bitte um Abstimmung 

über diesen §. (Angenommen)

Schädler: Bei §. 2. beantragt der Ausschuß (Siehe Beilage VI, §. 2) Der §. 2 der R. V. 

lautet: „Konkurrenzstraßen sind jene Straßen welche wegen ihrer Wichtigkeit für den 

Verkehr größerer Landstriche als solche durch ein Landesgesetz erklärt werden.“ 

Landeshauptmann: Wünscht Jemand das Wort? - Ich bringe §. 2 nach dem Anträge 

des Ausschusses zur Abstimmung: „§. 2. Konkurrenzstraßen ... für den Verkehr zu bessern 

innern oder auch äußern Verbindung als solche ... erklärt werden.“ Ich bitte um 

Abstimmung hierüber nach dem Ausschuß-Antrag. (Angenommen)

Schädler: Zu §. 3 beantragt das Comite ... zu erklären. (Siehe Ausschußbericht, Beilage 

VI, §. 3) §. 3 der R. V. heißt: „Gemdestraßen u. Wege sind jene öffentlichen Straßen u.
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Wege, welche die Verbindung im Innern der Gmde. oder mit benachbarten Gmden. 

herstellen u. im letztem Falle nicht in die Kategorie der Konkurrenzstraßen gereiht sind.“ 

Feuerstein: Zu diesem § möchte ich einen Zusatz haben, u. dieser würde lauten: 

„Dieselben sollen wie bisher nach altem Herkommen u. Uebung von den betreffl. 

Gmden. herzustellen u. zu erhalten sein.“

Landeshauptmann: Ich glaube dieser Zusatz würde vielleicht besser bei einem andern § 

angebracht werden können, denn hier handelt es sich nur um Allgemeines, um eine 

übersichtliche Idee der Gmde.-Straßen u. Gmde.-Wege zu geben. Vielleicht wird H. 

Feuerstein diesen Zusatz-Antrag später erheben?

Feuerstein: Später werde ich einen andern Zusatz haben, diesen möchte ich hier 

haben.

Hochw. Bischof: Ich möchte doch H. Feuerstein fragen, ob er nicht lieber diesen Zusatz 

bei §. 6 anbringen wollte; er scheint viel natürlicher dorthin zu gehören. Denn dort wird 

gesprochen von der Konkurrenz der betheiligten Gmden. u. da
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wäre auch der passende Ort zu sagen, in welchem Maaße die Gmden. sich betheilgen 

sollten u. auf das Herkommen hinzuweisen. Ich will nur fragen. Mit der Sache selbst bin 

ich einverstanden; aber passender schiene mir dieser Zusatz bei §. 6.

Landeshauptmann: Ich werde jedenfalls von der h. Verslg. mir die Erlaubniß erbitten, 

wenn dieser Antrag angenommen wird, ihn an der passenden Stelle einzufügen.

Riedl: Der von Sr. bischöfl. Gnaden bezogene § spricht von Concurrenz-Straßen; soviel 

ich aber den H. Antragsteller verstanden habe, handelt es sich um Instandhaltung der 

Wege u. Stege im Innern der Gmde. dießfalls sind nun die §. §. 11, 12, 13 jene, welche 

die Sache zu normiren haben. Ich glaube daher, daß der H. Antragsteller sich 

einverstanden erklären könnte, in einen dieser § § den Antrag einzuschalten.

Hochw. Bischof: Ich bitte den Antrag noch einmal zu lesen. 

Landeshauptmann: liest denselben.

Hochw. Bischof: Es ist doch hier die Rede von mehreren Gmden. u. es sind 

Konkurrenzstraßen, weil von den betreffenden Gmden. also in der vielfachen Zahl 

gesprochen ist.

Mutter: Ich erlaube mir zu bemerken, daß wir noch keine Konkurrenzstraßen haben, 

diese müssen erst ausgesprochen werden durch ein Landesgesetz, jetzt haben wir nur 

Gemde. Straßen.

Landest. Kommissär: Ich möchte auf §. 13 aufmerksam machen, wo es ausdrücklich 

gesagt wird, daß bezüglich jeder Kategorie von Straßen die in besonderen Rechtstiteln 

begründeten Verpflichtungen aufrecht bleiben.
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Egender: Gerade bei §. 13 haben wir jene Worte beigefügt, welche H. Feuerstein in 

Erwägung bringt.

Landeshauptmann: In §. 13 hat der Ausschuß wirklich den Zusatz beantragt: „Auch bei 

Gmde. Wegen jeder Art bleiben die besonderen Rechtstitel u. Gepflogenheiten 

aufrecht.“

Feuerstein: Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Landeshauptmann: Ich bringe §. 3 nach dem Antrag des Ausschusses zur Abstimmung: 

„Gmdestraßen ... gereiht sind.“ Ich bitte um Abstimmung bis hierher. (Angenommen) 

Nun kommt der Zusatz des Ausschusses: „Stege sind den Gmdestraßen u. Wege gleich 

zu achten." Ich bitte um Abstimmung. (Angenommen)

Schädler: §. 4 wird zur Annahme empfohlen, er lautet: „Brücken u. andere Kunstbauten 

sind in der Regel als Theile der betreffenden Straße zu behandeln. Ausnahmsweise 

können aber auch dieselben, ungeachtet sie Theile einer Gmde.-Strasse bilden mit 

Rücksicht auf ihre Wichtigkeit u. Kostspieligkeit als selbständige Bauobjekte erklärt u. so 

behandelt werden, als wenn sie einer Konkurrenzstraße angehören würden.“ 

Landeshauptmann: Wenn Niemand hierüber zu sprechen wünscht, so werde ich um 

Abstimmung bitten. (Angenommen)

(Seite 520)----------------------------------------------------------- -------------- ---------------------------------------

Schädler: Am Schlüsse des §. 5....unausführbar geworden." (Siehe Beilage VI. §. 5) §. 5

der Reg. V. lautet: „Kokurrenzstraßen sind in der Regel chausseemäßig u. einer 

Fahrbreite von mindestens 15” u. höchstens 18' herzustellen. Gemeindefahrtwege 

müssen für das in der Gmde. gewöhnlich vorkommende Fuhrwerk entsprechend 

hergestellt u. erhalten werden."

Landeshauptmann: Wünscht hierüber Jemand zu sprechen? Ich bitte um Abstimmung 

über diesen § u. den Zusatz des Ausschusses. (Angenommen)

Schädler: Zu §. 6, 7 u. 8 werden zur unveränderten Annahme Empfohlen. „II. Bestreitung 

der Kosten für den Bau, Umbau u. die Erhaltung der Straßen u, Wege, §. 6. Die 

Herstellung, so wie die Erholtung der Konkurrenzstroßen, insoweit letztere nicht durch 

dos Moutherträgniß gedeckt ist, hot mittelst Konkurrenz jener betheiligten Gmden. zu 

geschehen, welche durch dos Londesgesetz hiezu verpflichtet werden.“ 

Landeshauptmann: Wenn keine Einwendung dagegen gemacht wird, so bitte ich über 

diesen § abzustimmen. (Angenommen)

Schädler: §. 7: „In soweit das Landesgesetz nicht mit Rücksicht auf die größeren oder 

geringeren Vortheile der Gemden. oder einzelner Industrieunternehmungen etwas 

Andreas bestimmt, sind die Kosten auf die einzelnen Gmden. nach Maßgabe ihrer 

Gesamtvorschreibung an direkten Steuern zu vertheilen. Die Straßenverwaltung 
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(Straßen-Comite) (§. 15) hat mit Rücksicht auf die Verhältnisse u. Wünsche der einzelnen 

Gemden. Festzusetzen, ob deren Leistungen zur Konkurrenzstraße in Geld oder natura 

stattzufinden haben. Innerhalb der einzelnen Gemden. wird die Aufbringung der 

Leistungen wie jedes andere Gmdeerforderniß behandelt.“

Landeshauptmann: Wünscht Jemand über diesen § zu sprechen? Ich bitte nun darüber 

abzustimmen durch Aufstehen. (Angenommen)

Schädler: „§. 8. Bei besonders wichtigen u. kostspieligen Konkurrenzstraßen können den 

betreffenden Gmden. Subventionen zu deren Bau oder Erhaltung aus dem 

Landesfonde bewilliget werden.“

Landeshauptmann: Es scheint, so viel ich glaube. Niemand darüber sprechen zu wollen. 

Ich bitte daher um Abstimmung. (Angenommen)

Schädler: Bei §. 9 erachtet „... einzugehen hatten.“ (Siehe Ausschußbericht, Beilage VI) 

§. 9. der Reg. V. lautet: „Wenn eine Konkurrenzstraße eine Ortschaft durchzieht, so trifft 

die Gmde. jener Theil der Auslagen allein u. ausschließlich, welcher sich aus einer 

kostspieligeren Konstruktionsart dieser Straßenstrecken blos aus Rücksicht für die 

Ortsbewohner durch Pflasterung, Errichtung von Kanälen u. andern Vorrichtungen etc. 

ergibt u. als entbehrlich unterbleiben würde, wenn die Straße nicht im Orte, sondern im 

Freien sich befände. Hat diese Gmde. eine Pflastermauth, so muß sie die 

Durchfahrtsstraße ganz auf eigene Kosten bestreiten.“
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Landest. Kommissär: Ich glaube nur, daß, wo eine solche Mauth besteht, es eine ganz 

zweckmäßige Verfügung ist, daß die Einkünfte, wie es da heißt, zur Erhaltung dieser 

ganzen Strecke verwendet werden sollen. Wenn solche Mauthen, sei es auf irgend eine 

Weise entweder durch Uebereinkommen oder durch eine Verfügung aufgehoben 

werden, dann fällt natürlich diese Bestimmung der 2ten Alinea von selbst fort; daher 

verschlägt es nichts, wenn diese Alinea beibehalten wird, weil dort, wo keine 

Pflastermauth besteht, dieser Beisatz keine Bedeutung hat, u. wo sie besteht, glaube 

ich, ist es zweckmäßig, daß normirt werde, das Erträgniß soll für diese Strecke verwendet 

werden.

Wohlwend: Ich bin der Ansicht, daß es nicht nur nichts verschlägt, sondern daß die 

Bestimmung sogar nothwendig ist, denn wenn man diese 2te Alinea wegläßt, so sind 

jene Gmden., welche eine Pflastermauth beziehen, nicht einmal verbunden die Straße 

zu erhalten, es könnte daher sein, daß noch eine andere Gemde. ihnen dazu einen 

Beitrag leisten müßte.

Mutter: Wir haben nur noch eine einzige Pflastermauth, nämlich in Dornbirn u. auch 

diese soll, wie es bei mehreren Orten in Vorarlberg geschehen ist, abgeschafft werden.
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Den Verkehr soll man so wenig als möglich mit Hindernissen u. Lasten erschweren, u. 

deßwegen sollen auch bei Konkurrenzstraßen keine Pflastermauthen bestehen.

Wohlwend: Es ist hier durchaus nicht gesagt, ob man die Pflastermauth aufheben soll 

oder nicht, sondern es heißt nur, wo die Gmde. eine Pflastermauth hat, muß sie die 

Durchfahrtsstrecke ganz auf eigene Kosten bestreiten, wird dieß nicht beigesetzt, so 

brauchte Dornbirn die Durchfahrtsstrecke nicht einmal auf eigene Kosten zu bestreiten. 

Ganahl: Ich glaube es versteht sich von selbst, daß, wenn eine Gmde. eine 

Pflastermauth bezieht, sie auch die Kosten der Durchfahrtsstrecke aus eigenen Mitteln 

zu bestreiten habe. Ich bin der Ansicht, der Ausschuß habe diesen Satz gestrichen, weil 

man überhaupt nicht mehr zugeben will, daß noch eine Pflastermauth bestehe. 

Landeshauptmann: Hat H. Berichterstatter noch etwas zu bemerken?

Schädler: Ich glaube, wenn die Pflastermauth durch das Gesetz abgeschafft werden 

soll, so sollte auch im Gesetze keine Rede mehr sein von der Pflastermauth.

Landeshauptmann: Ich werde, wenn sich Niemand mehr zum Worte meldet, zur 

Abstimmung über diesen § übergehen. Der erste Absatz lautet: „Wenn eine ... sich 

befände.“ Ich bitte um Abstimmung bis hieher. (Angenommen) Nun bringe ich den 2. 

Absatz des §. 9 zur Abstimmung: „Hat diese ... Kosten bestreiten.“ (Abgelehnt) 
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Schädler: Den §.10 findet „.... thut." (Siehe Ausschußbericht, Beilag VI).

Landest, Kommissär: Die Regierung hat hier nur jenen Gmden. einen Vortheil zuwenden 

wollen in Berücksichtigung des Umstandes, daß die Schneeschauflung besonders in 

Gebirgsgegenden von großer Wichtigkeit ist u. große Kosten verursachen kann. Daher 

hat die Regierung die fragliche Bestimmung auf jene Gemeinden ausgedehnt, die eine 

Meile von der Straße entfernt liegen, worauf bei der Abstimmung Rücksicht genommen 

werden wolle.

Landeshauptmann: Verlangt noch Jemand das Wort? Wenn keine Einwendung 

erhoben wird, so wäre ich gesonnen die Abstimmung über diesen § vorzunehmen. Ich 

bringe also den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung, er lautet: „Die 

Schneeschauflung .. festgestellt werden.“ (Siehe Beilage VI, §. 10) Die Hh., welche dem 

Antrag des Ausschusses beistimmen, bitte ich aufzustehen.( Angenommen)

Schädler: Gegen die §. §. 11 u. 12 werden keine Einsprüche erhoben. §. 11: „Jede 

Ortsgemeinde ist verpflichtet, die nothwendigen Gemeindestraßen u. Wege innerhalb 

ihres Gebiethes herzustellen u. zu erhalten."

Feuerstein: Ich stelle hier folgenden Antrag: Jede Ortsgemeinde ist verpflichtet die 

nothwendigen Gmdestraßen u. Wege (§. 3) wie auch die zu den benachbarten 

Gmden. ihres Gebiethes führenden (nach § letzten Satzes) herzustellen u. zu erhalten.“
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Hochw, Bischof: Vielleicht würde, nachdem auch im §. 3 die Wege in benachbarte 

Gmden. vorkommen, es einfacher sein, blos auf die beiden § § zurückzuweisen ohne 

etwas weiteres zu sagen; es wäre dies einfacher, daher zweckmäßiger u. es wird 

dadurch ganz das nämliche erreicht.

Mutter: Ich glaube, daß es gar nicht nothwendig sei zum §.11 den von H. Feuerstein 

beantragten Zusatz zu machen, noch sich auf die §. 3 u. 5 zu beziehen, wie Sr. bischöfl. 

Gnaden meinen.

Hochw. Bischof: Es wird doch hineingehören, den im §. 11 wird gesagt: „Gemeinde- 

Straßen u. Wege" u. im §. 3 heißt es: „Gmde-Straßen u. Wege sind jene öffentlichen 

Straßen u. Wege, welche die Verbindung im innern der Gmde. oder mit benachbarten 

Gmden. herstellen." Es sind also in dem im §. 11 gebrauchten Ausdruck

„Gemeindestraßen u. Wege“ jene Straßen u. Wege, welche die Verbindung mit den 

Nachbargemeinden herstellen, inbegriffen; u. es ist nur die Absicht des H. Feurstein 

ausdrücklich darauf zurückzuweisen.

Feuerstein: Ja dieses ist meine Absicht.

Hochw. Bischof: Das könnte man einfach mit einer bloßen Citation erreichen, wenn 

man einschließt (§. 3 u. 5).

Feuerstein: So wird es allerdings auch bezweckt, aber nach meinem Antrag würde 

dasselbe auch erreicht.
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Landeshauptmann: H. Feurestein modifizirt also seinen Antrag dahin, daß es nach dem 

Worte „Wege“ in §. 11 blos die §. §. 3 u. 5 citirt werden. Wünscht noch Jemand zu 

sprechen? - Ich bringe nun diesen § mit dem vom H. Feuerstein gemachten Zusatz zur 

Abstimmung: „Jede Ortsgmeinde ... Wege (§. 3 u. 5) zu erhalten.“ Ich bitte um 

Abstimmung. (Majorität)

Schädler: §. 12 „Die Herstellung u. Erhaltung der Gemeindestraßen u. Wege ist eine 

innere Gemeindeangelegenheit, u. sind für die Aufbringung der hiezu erforderlichen 

Geld- oder Arbeitsleistungen die Bestimmungen des Gern. Gesetzes maßgebend." 

Landeshauptmann: Verlangt Jemand zu sprechen? - Wenn Niemand das Wort 

verlangt, so bitte ich über diesen § abzustimmen. (Angenommen)

Schädler: Bei §. 13 wird „... Last sind.“ (Siehe Ausschußbericht, Beilage VI) §. 13 der Reg. 

V. lautet: „Die in besonderen Rechtstiteln gegründeten Verpflichtung bleiben bezüglich 

jeder Kategorie von Straßen aufrecht."

Riedl: Ich bitte ums Wort. Das Comite beantragt beizusetzen: „Auch bei Gemde.- 

Wegen jeder Art bleiben die besonderen Rechtstitel u. Gepflogenheiten aufrecht; ich 

meine daß da solche Gepflogenheiten oder gütige Uebungen bezüglich jeder 
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Kategorie der Straßen vorkommen können, es zweckmäßiger wäre, wenn dieser Zusatz 

so lauten würde, dasselbe gilt auch von den diesfalls in den Gmden. bestehenden 

gültigen Übungen.

Schedler: Weil in diesem § nur von Straßen die Rede ist u. in Gemden. häufig Wege 

vorkommen, so sollte es auch auf die Wege ausgedehnt werden, daß nämlich auch bei 

diesen die bisherigen Uebungen u. Gepflogenheiten aufrecht erhalten werden.

Hochw. Bischof: Es scheint mir, als ob der Antrag des H. Riedl den des Ausschusses nicht 

ausschließe, sondern daß beide neben einander bestehen. H. Riedl wünscht, daß den 

besonderen Rechtstiteln auch die gütigen Uebungen beigesetzt werden.

Schädler: Ich will, daß dasselbe Prinzip auch auf die Gmde. Wege ausgedehnt werde. 

H. Riedl hat vollkommen recht u. man kann zuerst seinen Antrag u. dann auch den des 

Ausschusses annehmen, so wird der Sinn am deutlichsten hervorgehoben.

Riedl: Ich erlaube mir nur ein Paar Minuten Zeit zu bitten u. werde versuchen diese 

beiden Anträge in einen zusammen zu stellen. Der § in welchem beide Anträge, der des 

Comite u. mein Antrag vereint zusammen gestellt sind würde folgendermassen lauten: 

„Die in besonderen Rechtstiteln oder auf gütigen Uebungen gegründeten Verpflichtung 

bleiben bezüglich jeder Kategorie von Straßen u. Gemeindewegen aufrecht." 

Landeshauptmann: Wünscht noch Jemand etwas zu bemerken? Es ist hier gar kein 

Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen.

Hochw. Bischof: Bios in der besseren Formulirung. Der Unterschied des Ausschußantrages 

u. des neuen Antrages des H. Riedl besteht darin, daß der Antrag
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des H. Riedl die gültigen Uebungen auch auf die Straßen ausdehnt, was in der Reg. 

Vorlage nicht ausgesprochen ist, u. der Antrag des Ausschusses hat die Aufrechthaltung 

der Gepflogenheiten blos bei den Gmdewegen, nicht aber bei den Gmdestraßen 

ausgesprochen. Es ist daher im Antrag des H. Riedl eine Differenz vom Anträge des 

Ausschusses u. der Reg. Vorlage, weil auch bei den Straßen die Uebung hervorgehoben 

worden ist.

Landest. Kommissär: Ich glaube, daß die Regierung nur deßhalb bei den Straßen die 

Uebungen oder Gepflogenheiten nicht aufgenommen hat, weil solche Uebungen 

meistens Zweifel übrig lassen u. zu Streitigkeiten führen. Deßhalb hat sich die Regierung 

auf jene Titel bezogen, die durch rechtskräftige Urkunden oder sonst rechtskräftige Titel 

bestimmt u. außer Zweifel gesetzt sind.

Landeshauptmann: Wenn keine Bemerkung mehr gemacht wird, so werde ich nun 

abstimmen lassen. Ich muß zuerst den Antrag des H. Riedl zur Abstimmung bringen, 

indem er den ganzen § uns ungeändert vorführt, er lautet: „Die in ... aufrecht." Die Hh., 
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welche der Fassung des § nach diesem Antrag beistimmen, wollen sich gefälligst 

erheben. (Angenommen)

Schädler: Die §. §. 14 u. 15 werden zur Annahme empfohlen. §. 14 lautet nach der Reg. 

V.: III Comoetenz in Straßenanaeleaenheiten. §. 14. Die Einreihung einer schon 

bestehenden Straße in die Kategorie der Konkurrenzstraßen, die Bestimmung über die 

Anlage einer neuen derlei Straße, die Feststellung der Konkurrenz (§. §. 6 u. 7), die 

Auflassung einer schon bestehenden Straße erfolgt durch ein Landesgesetz. - Der 

Einbringung eines solchen Landesgesetzes muß die erforderliche Verhandlung mit den 

Betheiligten u. in Absicht auf die öffentlichen u. militärischen Rücksichten die 

Vernehmung der einschlägigen Behörden vorangehen.“

Landeshauptmann: Wenn keiner der Hh. zu sprechen wünscht, so bitte ich über den 

eben vorgelesenen § durch Aufstehen abzustimmen. (Angenommen)

Schädler: §.15. Für jede Konkurrenzstraße wird ein eigenes Straßen-Komite aufgestellt, 

welchem die Baudurchführung, die gesammte technische u. ökonomische Verwaltung, 

so wie die Aufsicht über den Zustand der betreffenden Straße zukommt.“ 

Landeshauptmann: Ich bitte die hochverehrte Versammlung über diesen § 

abzustimmen. (Angenommen)

Schädler: Beim §. 16 „... gemacht.“ (Siehe Ausschußbericht Beilage VI, §. 16) §. 16. nach 

der Reg. V. lautet: „Dieses Straßen-Comite besteht aus 3 bis höchstens 7 Mitgliedern, 

welche durch die Vorstände der betreffenden konkurrenzpflichtigen Gmden. mittelst 

absoluter Stimmenmehrheit auf die Dauer von 6 Jahren gewählt werden.
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Ueberdieß hat derjenige, der im Konkurrenzgebiethe die höchste direkte Steuer zahlt, 

das Recht, selbst, oder durch einen Bevollmächtigten ohne Wahl in das Komite mit 

Stimmberechtigung einzutreten, sowie es auch bei Straßen, zu deren Erhaltung ein 

Beitrag aus dem Landesfonde geleistet wird, dem Landesausschusse überlassen bleibt, 

in das Comite ein weiteres Mitglied zu ernennen. Sämmtliche Mitglieder haben dieses 

Geschäft unentgeltich zu versehen. Für die hiemit verbundenen Auslagen wird ihnen 

der Ersatz aus dem Konkurrenzfonde geleistet.“

Wohlwend: Das Prinzip der Vertretung durch eine Virilstimme ist in Vorarlberg welches 

überhaupt eine demokratische Verfassung in seinen Institutionen sehr gerne hat u. 

immer sehr gehabt hat, bisher nirgends gewesen. Ich mache nur darauf aufmeksam. 

Ganahl: Wir haben aber gerade Sr. bischöfl. Gnaden, die vermöge einer Virilstimme in 

unserer Versammlung sitzen. Was dem einen Recht ist, ist dem andern billig.

Hirschbühl: Nach meiner Ansicht sollte der Höchstbesteuerte ganz ausgelassen u. gar 

nicht ins Comite einbezogen werden.
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Landeshauptmann: Es wird sich bei der Abstimung zeigen, ob die h. Versammlung 

darauf eingeht.

Mutter: Ich glaube es ist sehr nothwendig, daß der Höchstbesteuerte in das Comite 

ohne Wahl mit Stimmberechtigung einzutreten haben, damit das Geld eher gehörig 

verwendet u. die Straßen gut ausgeführt werden. Diejenigen, welche wenig oder nichts 

bezahlen, haben nicht jenes Interesse daran, wie jene, welche viel zu bezahlen haben. 

Hirschbühl: Die übrigen Comite-Mitglieder bezahlen gewiß mehr, als der 

Höchstbesteuerte.

Mutter: Der Höchstbesteuerte soll alle Höchstbesteuerten vertreten, das ist eben der 

Sinn dieses §.

Landeshauptmann: Wenn Niemand mehr zu sprechen verlangt, so werde ich über 

diesen § abstimmen lassen: „Dieses Straßen-Comite ... gewählt werden.“ Ich bitte 

abzustimmen. (Angenommen) Nun bringe ich den 2ten Absatz mit dem Zusatz- u. 

Abänderungsantrag des Ausschusses zur Abstimmung: „überdieß hat derjenige, der im 

Concurrenzgebiethe den höchsten Beitrag leistet.“ Ich bitte bis hieher abzustimmen. 

(Majorität) Ich fahre weiter: „das Recht ... einzutreten.“ Ich bitte um Abstimmung 

hierüber (Angenommen), „sämmtliche Mitglieder ... geleistet." Ich bitte abzustimmen. 

(Angenommen) Nun kommt der Zusatz des Ausschusses: „Es können aber auch ... 

zugemessen weden.“ (Siehe Beilage VI) Ich bitte um Abstimmung. (Angenommen) 

Schädler: Die §. §. 17 u. 18 werden zur unveränderten Annahme empfohlen. „§. 17 Das 

Straßen-Comite ist für die Angelegenheiten der Concurrenz-Straßen
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(§. 16) das beschließende u. überwachende Organ. Dasselbe hat auch den 

Voranschlag festzustellen u. die Jahresrechnung zu erledigen. Dessen Beschlüsse 

werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt u. sind für die betheiligten Gemeinden 

bindend.“

Landeshauptmann: Es scheint hierüber nichts gesprochen werden zu wollen, ich bitte 

um Abstimmung. (Angenommen)

Schädler: §. 18: „Das Comite wählt aus seiner Mitte einen Obmann als vollziehendes 

Organ. Dieser hat das Präliminare zu verfassen, die Rechnung zu legen u. die Kasse 

unter Mitsperre eines Comite-Mitgliedes zu führen. Jede Gemde. hat das Recht von der 

erledigten Rechnung Einsicht zu nehmen.“

Landeshauptmann: Verlangt Jemand das Wort? Ich bitte über diesen § abzustimmen. 

(Angenommen)

Schädler: Bei §. 19 „.... zu treffen.“ (Siehe Ausschußbericht, Beilage VI) §. 19 nach der 

Reg. V. lautet: „Beschwerden von Seite der Gemeinden gegen Verfügungen des 
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Comites gehen an den Landesausschuß. Die Landesstelle ist berechtiget, wenn sie es 

für nothwendig findet, das Comilte aufzulösen u. eine neue Wahl zu veranlassen." 

Landest. Kommissär: Diese Bestimmung ist analog der im Gemde.-Gesetze enthaltenen 

Norm über die Auflösung des Ausschusses u. somit glaube ich diese Analogie 

beibehaltend, dürfte der h. Landtag unbedenklich diese 2te Alinea annehmen. 

Vielleicht könnte der Beisatz gemacht werden: „über Einvernehmen des 

Landesausschusses.“ Dann scheint mir, wären beider Interessen gewahrt.

Hochw. Bischof: Während der H. Reg. Kommissär gesprochen hat, suchte ich bereits 

diesen § so zu formulieren, daß einerseits das Recht der Auflösung, welches regelmäßig 

nur der politischen Behörde zusteht u. in keinem früheren Falle, so viel ich weiß, dem 

Landesausschusse übertragen wurde, der Landesstelle gewahrt bleibe, aber 

andererseits der Landesausschuß in der Sache das erreicht, was ihm durch den Antrag 

des Ausschusses gewehrt werden soll. Daher würde ich folgenden Antrag stellen: „Die 

Landesstelle ist auf den bezügl. Antrag des Landesausschusses berechtiget, wenn sie u. 

s. f." Dann hat der Landesausschuß, wenn er findet das geht nicht mehr, wo er selbst 

auflösen würde, der Landesstelle zu sagen: Es ist Zeit aufzulösen.

Riedl: Ich muß der Ansicht Sr. bischöf. Gnaden nur vollkommen beipflichten, weil sie das 

Recht der Gemeinde der Regierung gegenüber gewehrt.

Landest. Kommissär: Ich hätte zwar den von mir vorgeschlagenen Weg vorgezogen, 

nämlich daß der Landesausschuß von Seite der Landesstelle gehört würde, während es 

hier heißt: die Landesstelle kann nur einschreiten, wenn der Landesausschuß dieses 

wünscht; nun kann aber die Regierung auf andere Weise als durch den 

Landesausschuß in die Kenntniß von den Umständen, welche die Auflösung des 

Comites nothwendig machen, kommen, in einem solchen Falle, würde die Landesstelle 

nicht mehr befugt sein die Auflösung vorzunehmen,

(Seite 527)--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

sonder müßte warten bis der Landesausschuß sie hiezu einladet; daher möchte ich den 

h. Landtag ersuchen diese Formulirung etwas zu ändern. Ich habe nichts dagegen, daß 

man sagt: „über Einschreiten des Landesausschusses“ aber in dem Falle wo die 

Landesstelle selbst in Kenntniß kommt, von solchen Misständen, welche die Auflösung 

nothwendig machen, soll auch das Recht der Landesstelle gewahrt werden. Vielleicht 

belieben Sr. bischöfl. Gnaden selbst den Antrag zu stellen.

Hochw. Bischof: Ich bin durch diese Gründe doch nicht ganz überzeugt worden, daß es 

zweckmäßiger sei, diesen Antrag nicht so zu stellen; denn es ist zwischen Gmde- 

angelegenheiten u. einem solchen Straßenbau ein großer Unterschied. Bei Gmde. 

Angelegenheiten können politische Rücksichten die Regierung bestimmen, daß sie die 
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Auflösung vornehmen muß; hier aber, wo es sich nur um Beiträge zur Zahlung handelt, 

dürften politische Rücksichten, die zur Auflösung nöthigen, nicht eintreten; Zudem hat 

die Regierungs-Vorlage selbst mir den Weg zu diesem Anfrage vorgezeichnet, weil sie 

nämlich die Beschwerden an den Landesausschuß gewiesen hat; indem sie dieses that, 

scheint es mir naturgemäß, daß, wenn die Beschwerden der Art sind, daß der 

Landesausschuß sieht: Mit dem Comite geht es nicht mehr, so wird er es der 

Landesstelle mittheilen u. diese wird dann zur Auflösung schreiten. Es scheint mir also, 

daß auf diese Weise kein Interesse verletzt wird, sondern der durch die Reg. Vorlage 

angedeutete Weg nur richtiger eingehalten wäre u. was die Concurrenz-Pflicht betrifft, 

wo allerdings dieser oder jener Grund haben kann die Auflösung zu wünschen, so sind 

diese in dem von mir beantragten § auf einen ganz richtigen Weg gewiesen. Sonst 

würden sie sich einfach an die Landesstelle wenden; jetzt werden sie sich dahin 

wenden, wohin sie ohnehin ihre Beschwerden gemäß der Reg. Vorl. zu richten haben u. 

es scheint mir, es sei dieß der angemessene Weg. Die Gründe des H. Reg. Kommissärs 

können mich daher nicht überzeugen einen andern Antrag einzubringen.

Landest. Kommissär: Einmal hat die Regierung ein besonderes Interesse hinsichtlich der 

Straßen, ihrer Anlegung u. Erhaltung u. es ist bereits bemerkt worden, daß auf Militär- 

Verhältnisse Rücksicht zu nehmen sei. Nun in dem Falle würde nach dem Antrag Sr. 

bischöfl. Gnaden die Auflösung des Comite’s nur über Einschreiten des 

Landesausschusses von der Landesstelle erfolgen können. Ich muß noch einmal darauf 

zurückkommen, daß wenn die Landesstelle auf andere Weise in Kenntniß gelangt, ihr 

dieses Recht doch gewahrt bleiben müsse immer über vorläufige Einvernehmung des 

Landesausschusses, u. wenn daher gesagt würde: Die Landesstelle ist berechtiget über 

Einschreiten des Landesausschusses oder über Einvernehmen desselben, dann dürften 

beide Wege u. beide Fälle, die Sr. bischöfl. Gnaden berührt haben berücksichtiget sein. 

Riedl: Der I. f. H. Kommissär hat vorzüglich den Fall betont, wenn die Landesstelle auf 

irgend eine Weise in die Kenntniß kommt, daß das Comite nicht zweckmäßig

(Seite 528)----------------------------------------------------------- --------------------------- -------------------------

oder nicht pflichtgemäß vorgehe; in diesem Falle steht es aber der Landesstelle frei, sich 

diesfalls mit dem Landesausschuß in's Benehmen zu setzen, denn dieses ist durch die 

Textirung nach dem Anträge Sr. bischöfl. Gnaden nicht ausgeschlossen. Was ferner die 

Berührung der militärischen Rücksichten anbelangt, hinsichtlich welcher die 

Staatsverwaltung allerdings ein Interesse hat, so kommen diese nur im §. 14 dieses 

Gesetzes vor, wo es sich um den Ausspruch handelt, daß eine Straße als 

Konkurrenzstraße erklärt oder als Concurrenzstraße aufgelassen werden soll, in diesen 

beiden Fällen ist aber ein Landesgesetz nothwendig u. zur Zustandebringung eines 
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Landesgesetzes bedarf es der allerh. Sanction, die auch, wenn die Regierung aus 

öffentl. oder militärischen Rücksichten Einsprache erhebt, nicht erfolgen wird; daher 

sind die Rechte der Regierung vollkommen gewahrt.

Landest. Kommissär: Ich erlaube mir H. Riedl zu bemerken, daß ich mich nur deßhalb auf 

§. 14 bezogen habe, um zu zeigen, daß der Staatsverwaltung daran liege wie u. auf 

welche Weise eine Straße gebaut werde u. ich kann nur noch einmal darauf 

zurückkommen, daß ich im Antrag Sr. bischöfl. Gnaden den Fall nicht berücksichtiget 

finde, wenn die Landesstelle auf andere Weise in Kenntniß kommt, u. daß ihr in diesem 

Falle auch unbenommen sein müsse, über Einvernahmen des Landesausschusses die 

Auflösung vorzunehmen.

Ganahl: Schluß.

Landeshauptmann: Wünscht noch Jemand zu sprechen? Hat H. Berichterstatter noch 

etwas zu bemerken.

Schädler: Ich würde zum Antrag Sr. bischöfl. Gnaden meine Zustimmung geben. 

Landeshauptmann: §. 19 „Beschwerden ... Landesausschuß.“ Ich bitte um Abstimmung. 

(Angenommen) Nun bringe ich den Abänderungsantrag des Hochw. Bischofes zur 

Abstimmung: „Die Landesstelle ... berechtiget." Die Hh., welche diesen 

Abänderungsantrag annehmen, wollen sich von ihren Sitzen erheben. (Angenommen) 

„wenn sie ... zu veranlassen.“ (Ebenfalls angenommen)

Schädler: §. 20 wird ... den Landesausschuß. (Siehe Ausschußbericht, Beilage VI, §. 20) 

Landeshauptmann: Ist Niemand, der das Wort verlangt? So werde ich um Abstimmung 

über den soeben vorgelesenen Antrag des Ausschusses bitten. (Angenommen) 

Schädler: Gegen §. 21 wurden vom Ausschuß keine Einwendungen erhoben. §. 21 der 

Regierungsvorlage lautet: „Die Bewilligung zur Straßen- u. Brückenbemauthung, sowie 

die Entscheidung bei Streitigkeiten bezüglich der Befreiung von Mauthgebühren, 

Aufstellung oder Versetzung der Mauthschranken u. s. w. bleiben bezüglich jeder 

Kategorie von Straßen der Staatsverwaltung vorbehalten.“

Landeshauptmann: Ich bitte um Abstimmung über diesen §. (Angenommen) 

(Seite 529)------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Schädler: Bei §. 22 ... annehmen dürfte. (Siehe Ausschußbericht, Beilage VI, §. 22) §. 22 

der Reg. Vorl. lautet: „das Erkenntniß über Expropriationen steht nach Maßgabe der 

diesfalls bestehenden Gesetze u. Verordnungen den politischen Verwaltungsbehörden 

zu."

Landeshauptmann: Ich werde zur Abstimmung übergehen. Dieser § sollte nach dem 

Antrag des Ausschusses so lauten: „Das Erkenntniß über Expropriationen sowohl bei 

Konkurrenz- als Gmde. Straßen“. Die Hh., welche dieses anzunehmen gedenken, wollen 



584

sich gefälligst erheben. (Angenommen) „steht... zu“. Ich bitte ebenfalls um Abstimmug. 

(Angenommen)

Schädler: Die §. §. 23 u. 24 werden zur unveränderten Annahme beantragt. §. 23 „Die 

politischen Behörden sind berechtiget u. verpflichtet darauf zu dringen, daß die 

öffentlichen Straßen im gesetzlich vorgeschriebenen Zustande erhalten werden u. daß 

die Benützung derselben für Jedermann ungehindert bleibe. - Es liegt ihnen ob, in 

Fällen, wo durch das vorgefundenen Straßengebrechen die Kommunikation gesammt 

oder die Sicherheit der Person oder des Eigenthums gefährdet ist, die erforderliche 

Abhilfe von den hiezu zunächst verpflichteten Organen in Anspruch zu nehmen, u. bei 

Gefahr im Verzüge, oder, wenn die Abhilfe nicht rechtzeitig geleistet wird, dieselbe 

unmittelbar auf Kosten der Verpflichteten zu treffen.“

Landeshauptmann: Ich bitte um Abstimmung. (Angenommen)

Schädler: „§. 24. Die Uebergangsbestimmungen, welche bei Einführung dieses Gesetzes 

u. insbesondere bezüglich der Uebergabe der hiernach zu behandelnden Straßen an 

die künftig zu deren Verwaltung aufgestellten Organe nothwendig erscheinen, bilden 

den Gegenstand einer speziellen Vereinbarung zwischen dem Landesausschuß u. der 

Statthalterei.“

Landeshauptmann: Findet Jemand eine Bemerkung zu machen? Ich bitte um 

Abstimmung über diesen §. (Angenommen)

Wohlwend: Ich beantrage die 3te Lesung dieses Gesetzes.

Landeshauptmann: Ist die h. Versammlung einverstanden, die 3te Lesung dieses 

Gesetzes jetzt vorzunehmen. (Angenommen) Nachdem dieses angenommen wurde, 

stelle ich an die h. Versammlg. die Frage, ob dieselbe das Gesetz betreffend die 

Herstellung u. Erhaltung der nicht ärarial öffentl. Straßen u. Wege nach der jetzigen 

Beschlußfassung im Ganzen annehmen? (Angenommen) Ich glaube vielleicht im Sinne 

der h. Versammlg. zu handeln, wenn ich mit der Fortsetzung der Gegenstände der 

heutigen Tagesordnung inne halte; ich habe jedoch der h. Versammlg. noch einige 

Mittheilungen zu machen. Sr. bischöfl. Gnaden haben mir ein Gesuch um Urlaub auf 

unbestimmte Zeit überreicht. (Wird vom H. Schriftführer v. Ratz verlesen.)

(Seite 530)----------- - ----------------—---------------------------------------------------------------------------------

Die Bewilligung dieses Gesuches steht außerhalb meiner Machtvollkommenheit, ich 

würde daher den h. Landtag ersuchen über diese Urlaubsbewilligung abzustimmen, 

oder fällt sonst eine Bemerkung gegen dieselben auf? Jene Hh„ welche dem Ansuchen 

des Hochw. Bischofes zustimmen, wollen sich gefälligst erheben. (Angenommen) Ferner 

habe ich noch der h. Versammlung mitzutheilen, daß mir ein selbständiger Antrag von 

Seite des H. Wohlwend übergeben wurde. Ich theile Ihnen jetzt denselben mit u. 
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behalte mir vor, ihn später nach der Vorschrift zur Verfassungsmäßigen Verhandlung zu 

bringen, er lautet: „Der h. Landtag wolle beschließen: 1. Der Landesschulfond ist ein 

Landesvermögen, die Dotirung, Administration u. Verwendung desselben ist eine 

Landesangelegenheit. 2.) Die h. Regierung anzugehen über den gegenwärtig 

bestehenden Landesschulfond des Kronlandes Tirol u. Vorarlberg genaue Rechnung zu 

geben, den auf das Land hievon betreffenden Antheil auszuscheiden u. dem 

Landesausschuß diese Tangente zur weiteren Administration zuzumitteln. 3.) Der 

Landesausschuß wird mit dem Vollzüge dieses Beschlusses beauftragt u. zugleich 

ermächtiget diesen Fond zu übernehmen, denselben nach den für die Verwaltung von 

Fonden bestehenden Normen zu verwalten u. in der nächsten Landtagsfassion dem 

Landtag hierüber Bericht zu erstatten, beziehungsweise Rechnung zu legen.“

Riedl: Ich möchte beantragen diesen Antrag als dringlich zu erklären, da in Geldsachen 

kein Tag zu verlieren ist, u. ich glaube kaum, daß dieser Antrag weiterer Studien bedarf; 

es ist darin alles klar u. deutlich u. er bezweckt nichts anderes als das Recht des Landes; 

ich glaube daher, daß derselbe in der heutigen Sitzung noch verhandelt werden kann. 

Ganahl: Ich muß dem H. Riedl widersprechen. Dieser Gegenstand scheint mir weiterer 

Erörterungen würdig zu sein u. da es schon 1 Uhr ist, bin ich der Ansicht man sollte die 

Sitzung schließen u. die Angelegenheit in reifliche Erwägung zeihen.

Landesfürstl. Kommissär: Ich erlaube mir zu bemerken, daß die Ausscheidung dieses 

Vermögens längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich habe mich über den Wunsch Sr. 

bisch. Gnaden an das h. Präsidium gewendet u. gebethen mir mitzutheilen, ob die 

Staatsbuchhaltung in der Lage sey, anzugeben, was aus Landesmitteln von Vorarlberg 

früher in den Landesschulfond eingeflossen ist u. was diese Vermögenheiten jährlich an 

Zinsen abwerfen u. ich habe nur die Antwort erhalten, daß man zwar der Buchhaltung 

den Auftrag ertheilt habe, aber es schwer halten werde in der kurzen Zeit, die für einen 

Dringlichkeitsantrag nothwendig ist, dieses Operat zu liefern. So wie mir die bezügl. 

Nachweisung zukommt, werde ich selbe sogleich mittheilen.

Landeshauptmann: H. Ganahl hat seine Ansicht darüber ausgesprochen u. auch ich 

(Seite 531)------------------ -------------------- —---------- -------------------------------------------.— -----------

glaube die Sache bedürfe einer reiflichen Erwägung u. wir werden Zeit finden, uns dann 

zu verständigen. Indeß kann ich diesen Dringlichkeits-Antrag nicht abweisen u. bitte die 

Hh., welche diesen Antrag als dringlich betrachten, sich von ihren Sitzen zu erheben. 

(Minorität) - Ich werde die Sitzung für heute schließen u. die Tagesordnung für die 

Kommende bekannt geben. - Die nächste Sitzung beantrage ich auf Sonnabend 9 Uhr 

Vormittags.
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Wohlwend: Ich möchte noch bekannt geben, daß heute Nachmittags Comite-Sitzung 

ist.

Landeshauptmann: Die Gegenstände der Tagesordnung sind: Wahl eines Comite zur 

Prüfung der Instruktion zur Revision des Grundsteuer-Catasters. Die Verhandlung 

betreffend die vom Stadtmagistrat Feldkirch verlangte Bewilligung von 

Verzehrungssteuerzuschläge auf Fleisch, Wein etc. Gesuch der Gmde. Altenstadt um 

Genehmigung eines Tauschvertrags; Gesuch der Gmde. Bäschling, Bezirk Bludenz um 

Bewilligung einer Aeußerung. Comite-Bericht betreffend das Gesuch der Gmde. 

Lustenau um Aufnahme eines Kapitals zur Bestreitung der Bauauslagen eines 

Binnendammes. Antrag des H. Riedl, um-Abänderung des §. 9 der Landesordnung. Ich 

erkläre die heutige Sitzung für geschlossen.

Schluß 1 % Uhr.

24. Sitzung

Am 7. März 1863. Beginn 9 Uhr früh.

Gegenwärtige: H. Landeshauptmann Seb. v. Froschauer u. sämtl. Mitglieder mit 

Ausnahme des Hochw. H. Bischofs, H. Spieler u. Hirschbühl (beurlaubt), Feuerstein 

(abwesend)

Landeshauptmann: Wir sind in beschlußfähiger Anzahl u. ich eröffne die Sitzung. H. 

Schriftführer wird ihnen das Protokoll der vorhergehenden verlesen, (wird abgelesen) 

Wenn keine Bemerkung erhoben wird, nehme ich das Protokoll als genehmiget an. Es ist 

genehmiget. Ich habe der h. Versammlg. mitzutheilen, daß ich innerhalb der mir 

ertheilten Ermächtigung den Hh. Spieler u. Hirschbühl Urlaub gegeben habe. Vertheilt 

wurde der Bericht des Comite betreffend die Landesvertheidigung, ferner den Antrag 

des H. Wohlwend wegen Uebernahme des Landesschulfondes, dann 3tens der Antrag 

des H. Riedl wegen Einführung der Ortsgerichte für Gemdestreitigkeiten von minderem 

Belange. Ich weiß nicht ob alle verehrten Hh., denselben erhalten haben, wenn nicht so 

wird er bald nachfolgen. In der Folge mache ich die h. Versammlung aufmerksam, daß, 

da nur mehr kleine Bericht einlaufen diese nicht mehr lithografirt

(Seite 532)--------------------------------------------------- -------—------------------------------- --------- --------

werden, sondern ich werde sie im Vorsaale auflegen, damit die Hh. Einsicht nehmen; wir 

ersparen dadurch an Zeit u. Auslagen. Mir sind 2 selbständige Anträge überreicht 

worden, einer von H. Ganahl eingebracht lautet: „Der h. Landtag wolle beschließen: Es
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